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Die Versicherungsbranche unter FATCA 
 

Magdalena Witty1; Christine Kliebisch2 
 

Zusammenfassung: Der „Foreign Account Tax Compliance Act“ (FATCA) 
steht derzeit im Fokus der Finanzbranche. FATCA ist Teil des im März 
2010 in Kraft getretenen sog. „Hiring Incentives to Restore Employment 
Act“ (kurz: HIRE Act) und die US-amerikanische Antwort auf die derzeit 
stattfindende globale steuerliche Transparenzdebatte. Das Ziel von FATCA 
ist es, den „gläsernen US-Kunden“ zu schaffen, Steuerhinterziehung zu re-
duzieren und somit die US-Wirtschaft nachhaltig zu beleben. Das Kernele-
ment von FATCA besteht in der Einführung neuer Berichtspflichten in Be-
zug auf US-Kunden. Bis zum 1. Januar 2014 müssen die aus US-Sicht aus-
ländischen Finanzinstitute (FFIs) ihre Neukundenprozesse zwecks Identi-
fizierung von US-Kunden angepasst haben. FFIs, die diese Prozessanpas-
sungen nicht rechtzeitig vornehmen oder sich generell weigern die FATCA-
Anforderungen umzusetzen, müssen mit einem 30-prozentigen Quellensteu-
erabzug auf Erträge aus US-Quellen rechnen – und zwar unabhängig davon, 
ob US-Kunden im Bestand sind oder nicht. Mit FATCA kommen auf die 
Finanzinstitute neben zusätzlichen Meldepflichten, der Anwendung erwei-
terter Due-Diligence-Verfahren sowie eventueller Einbehaltungsverpflich-
tungen auch umfassende Anpassungen in der Prozesslandschaft und den IT-
Systemen zu. Die Anforderungen des FATCA-Regimes sind also weit-
reichend. Während die Bankenwelt ihre ersten FATCA-Umsetzungsprojekte 
bereits vor über einem Jahr gestartet hat, reagiert die Versicherungsbranche 
bislang zurückhaltend auf die neuen Anforderungen. Die Gründe und Be-
sonderheiten dieser Projekte sind daher Inhalt der folgenden Ausarbeitung.  
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Vorwort des Herausgebers 

Mit FATCA liegt seit dem Jahr 2010 ein Regelwerk vor, das für Kredit-

institute und Versicherungen von höchster Bedeutung ist. Aber erst seit der 

gemeinsamen Erklärung von Deutschland und anderen europäischen Staaten 

auf der einen sowie der USA auf der anderen Seite zur bilateralen Zusam-

menarbeit im Sinne von FATCA sowie durch die anschließende Veröffent-

lichung eines Musterabkommens im Juli dieses Jahres gewinnt das Thema 

auch bei Versicherungen „an Fahrt“.  

FATCA zielt auf die Vermeidung von Steuerhinterziehung. Dies ist erst ein-

mal kein Kernthema der IT. Doch wie so häufig treten Nebenwirkungen in 

Bezug auf die IT auf. Herausforderungen durch FATCA ergeben sich für die 

IT-Compliance hinsichtlich des Einsatzes von EAM-Systemen (Enterprise 

Architecture Management) und des Datenschutzes wegen der zustimmungs-

pflichtigen Weitergabe personenbezogener Daten. Weiterhin ist das Daten-

management betroffen, beispielsweise hinsichtlich der Identifikation des be-

troffenen Personenkreises und der damit verbundenen Berechnungen und 

Berichtspflichten. Für die bestandsführenden Systeme wird sich in der Re-

gel ein entsprechender, nicht geringer Anpassungsdarf ergeben. 

Die Autorinnen haben somit eine hochaktuelle und fundierte Ausarbeitung 

vorgelegt, die den betroffenen Unternehmen als Orientierung dienen kann. 

Vor allem für entsprechende Umsetzungsprojekte finden sich viele Hin-

weise und Anregungen. 

Prof. Dr. Michael Klotz 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der Regel die männliche 

Schreibweise verwendet. Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, 

dass sowohl die männliche als auch die weibliche Schreibweise gemeint ist.
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1 Einleitung 

Im Jahr 1937 wandte sich der damalige US-Finanzminister Henry Morgen-

thau in einem Brief an den Präsidenten Franklin Roosevelt, um das in jenem 

Jahre geringe Steueraufkommen zu erklären. Als Ursache nannte er unter 

anderem das unversteuerte Vermögen von US-Amerikanern, welches von 

diesen im Ausland gehalten wurde. Schon damals galten die Bahamas oder 

auch Panama als beliebte Orte für Firmensitze, um die dort herrschenden 

niedrigen Steuern und die lockere Gesetzeshandhabung auszunutzen und das 

Vermögen US-steuersicher anzulegen.3 Die amerikanische Steuerbehörde 

Internal Revenue Service (IRS) kämpft schon seit geraumer Zeit gegen diese 

Machenschaften, konnte allerdings jahrelang nur geringe Erfolge verbuchen. 

Nach dem Internal Revenue Code (I.R.C.), dem amerikanischen Einkom-

mensteuergesetz, muss eine Einkommensteuer grundsätzlich auch dann ent-

richtet werden, wenn das Einkommen auf einem ausländischen Konto ein-

geht.4 Über diese Konten fehlen dem IRS allerdings stets die notwendigen 

Informationen, da ausländische Finanzinstitutionen keine Daten zu den Ein-

kommen ihrer US-Kunden weiterleiten. Das Steuersystem ist auf die Ehr-

lichkeit der US-Steuerbürger angewiesen. Jedoch zeigt das geringe Steuer-

aufkommen aus dem Ausland, dass dieses System nur bedingt funktioniert.5  

Mit dem gleichen Problem kämpfen viele weitere Länder der Welt, weshalb 

die USA auf eine globale Kooperation setzen und zur Bekämpfung der Steu-

erhinterziehung einen besseren Informationsfluss aus dem Ausland an-

streben. Gesetzlich verankert wurde dies am 18. März 2010 im Foreign 

Account Tax Compliance Act (FATCA). FATCA verlangt von ausländi-

schen Finanzinstituten Informationen betroffener Kunden in die USA zu 

leiten, was die Finanzindustrie vor erhebliche Herausforderungen und Kos-

ten stellt. Die Auswirkungen sind immens und werden durch weitere inter-

nationale Abkommen zur steuerlichen Informationstransparenz künftig zu-

nehmen.  

Die Versicherungsbranche hoffte aufgrund der unklaren Gesetzeslage lange 

Zeit nicht von FATCA betroffen zu sein. Seit Februar diesen Jahres besteht 

allerdings die Gewissheit, dass zumindest die Lebensversicherer eindeutig 

unter das FATCA-Regime fallen werden. Dennoch sind bis heute viele 

                                                

3  Vgl. Morgenthau (2008), vom 17.07.2012. 
4  Vgl. Morse (2012), S. 1. 
5  Vgl. Harvey (2011), S. 3. 
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Fragen zur Umsetzung offen. So stellt der sehr knappe Zeitrahmen zur Pla-

nung und Implementierung der Compliance-Vorgaben für die Assekuranz 

eine besondere Herausforderung dar.  

2 Einführung zu FATCA 

2.1 Weltweit wachsende Anforderungen an die steuerliche 

Informationstransparenz 

Globalisierung, technischer Fortschritt und auch die Liberalisierung des Ka-

pitalverkehrs haben zu einem Anstieg der internationalen Kapitalströme ge-

führt. Dies erleichterte es, Vermögen in anderen Ländern (offshore) steuer-

günstig anzulegen.6 Der Umfang dieses Offshore-Vermögens wird weltweit 

auf über 11,5 Trillionen US-Dollar geschätzt.7 Allein die USA verzeichnen 

durch Offshore-Konten jährlich einen Steuerverlust von ca. 100 Mrd. US-

Dollar.8 Die US-Steuerbehörde IRS reagierte darauf 2001 mit der Einfüh-

rung des „Qualified Intermediary“ (QI) Systems, welches bis heute Anwen-

dung findet. Kernaspekt des QI ist eine Dokumentations- und Informations-

verpflichtung gegenüber den USA für Banken und andere Finanzinter-

mediäre außerhalb der USA. Im Gegenzug erhalten diese Finanzinstitutio-

nen eine Quellensteuer-Reduzierung. Dabei brauchen QI-Banken für ihre als 

nicht-amerikanisch identifizierten Kunden keine Angabe zu kundenspezifi-

schen Daten herauszugeben, um diese von der US-Quellensteuer zu ent-

lasten. Die USA ist lediglich an den Daten der US-Kunden interessiert.9  

Doch das QI-System weist Schwachstellen auf, weshalb weiterhin ein hoher 

Anteil der in den USA zu versteuernden Beträge durch Verlagerung ins 

Ausland dem Steuerzugriff entzogen wird. Außerdem erfasst das QI kein in-

direkt gehaltenes Vermögen und keine Erträge außerhalb des Wertpapierbe-

reiches. Die an QI beteiligten Banken sind beispielsweise nicht dazu aufge-

fordert den gesamten Kundenstamm nach US-Kunden zu durchsuchen und 

können daher im Prinzip selbst entscheiden, welche Konten in das QI-

System aufgenommen werden und welche nicht. Diese Lücke ermöglichte 

den LGT- und UBS-Skandal. Die Liechtensteiner und Schweizer Banken 

halfen offensichtlich etlichen Kunden, Steuern in ihrem Heimatland zu 

                                                

6  Vgl. Hirszowicz (2001), S. 1. 
7  Vgl. Morgenthau (2008), vom 17.07.2012. 
8  Vgl. US Senate (2008), S. 1. 
9  Vgl. Hirszowicz (2001), S. 4. 
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umgehen. Bei LGT informierte ein Mitarbeiter weltweit mehrere Steuerbe-

hörden über zahlreiche Kunden mit verborgenen Konten.10 Die UBS musste 

im August 2009 nach langem Rechtsstreit 4.450 US-Kundendaten an den 

IRS weitergeben sowie eine Strafe von 780 Millionen US-Dollar zahlen.11 

Im Rahmen freiwilliger Initiativen (genannt: Offshore Voluntary Compli-

ance Initiatives), hatten US-Steuerzahler ab 2009 darüber hinaus mehrfach 

die Möglichkeit, ihre säumigen Steuern zu bezahlen und dafür gemilderte 

Strafen zu erhalten. Die Möglichkeit wurde von mehr als 33.000 Steuerbür-

gern wahrgenommen12. Dieser Erfolg war mitunter auch darauf zurückzu-

führen, dass beispielsweise viele UBS-Kunden nicht wussten, ob sie zu dem 

Kundenkreis zählten, dessen Daten an den IRS übermittelt wurden. 

Die beiden Steuerhinterziehungsskandale führten zu mehreren weltweiten 

Initiativen zur Verbesserung der weltweiten steuerlichen Informationstrans-

parenz und Aufdeckung von Steuerhinterziehung. Die G-20 Länder erklär-

ten 2009: “We stand ready to use countermeasures against tax havens.”13 

Die EU und die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-

wicklung (OECD) starteten umfassende Initiativen (Savings Directive & 

Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters/TRACE) 

für einen automatischen Informationsaustausch, da dieser im Gegensatz zum 

Informationsaustausch auf Nachfrage bei der Offshore-Steuerbekämpfung 

effektiver ist.14 Auf die verschiedenen weltweiten Initiativen neben FATCA 

und deren Implikationen wird im letzten Teil der Arbeit eingegangen. 

In den USA war man sich aufgrund der Mängel des QI-Regimes einig, dass 

das System zur Aufdeckung von Steuerhinterziehung von US-Bürgern im 

Ausland geändert bzw. erweitert werden muss. Im Oktober 2009 wurde 

daher erstmalig der Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) vorge-

stellt und letztendlich am 18. März 2010 als Teil des Hiring Incentives to 

Restore Employment (HIRE) Act verabschiedet.15 Dem US-amerikanischen 

Einkommensteuergesetz I.R.C. wurde durch den HIRE-Act das neue Kapitel 

416 hinzufügt. Es sei an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass FATCA nicht 

von den Verpflichtungen des in Kapitel 3 des I.R.C. stehenden QI-Systems 

befreit, sondern u. a. die Absicht verfolgt, die Defizite des QI-Systems zu 

                                                

10  Vgl. Süddeutsche Zeitung (2008), vom 15.07.2012. 
11  Vgl. Döhle (2011), S. 110. 
12  Vgl. Shulman (2011), vom 09.07.2012. 
13  G-20 (2009), S. 10. 
14  Vgl. Grinberg (2012), S. 8. 
15  Vgl. US Senate (2010). 
16  FATCA ist in den §§ 1471 bis 1474 des Kapitel vier des IRC zu finden. 
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beheben.17 Der HIRE-Act soll nach der Finanzkrise zur Belebung des US-

Arbeitsmarktes unter anderem im Rahmen diverser Steuererleichterungen 

beitragen. FATCA wurde als partielle Gegenfinanzierung der HIRE-Maß-

nahmen beschlossen. Das Ziel von FATCA ist es, dass Einkünfte, die über 

ausländische Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute erzielt werden, von 

den in den USA unbeschränkt steuerpflichtigen Personen18 auch ordnungs-

gemäß in den USA erklärt und versteuert werden. Die Versteuerung von 

weltweit erzielten Einkommen der US-Bürger ist möglich, da die USA nach 

dem Welteinkommensprinzip versteuern. Die Absicht des US-Kongresses 

war „to force foreign financial institutions to disclosure their US-account-

holders or pay a steep penalty for nondisclosure.”19 

2.2 Grundzüge der FATCA-Umsetzungsvorschriften 

Durch FATCA sind alle Finanzinstitute außerhalb der Vereinigten Staaten 

(Foreign Financial Institution – FFI)20 aufgefordert, Informationen über 

Konten von US-Personen,21 ausländischen Gesellschaften mit erheblichem22 

US-Besitz sowie die letztendlich wirtschaftlich Berechtigten eines US-Kapi-

talertrags (Beneficial owner) an die amerikanische Steuerbehörde zu mel-

den. FATCA verpflichtet US-Zahlstellen (Withholding Agents)23, eine 30-

prozentige Quellensteuer auf bestimmte Zahlungen, sogenannte Withhol-

dable Payments, die aus den USA von einem ausländischen Empfänger 

empfangen werden, einzubehalten. Withholdable Payments sind insbesonde-

re Einkünfte aus US-Quellen, wie Zinsen, Dividenden, sonstige Vertrags-

zahlungen (z. B. Dienstleistungsvergütungen, Mieten) und Veräußerungser-

löse von Aktien, Schuldtiteln, anderen Wertpapieren. Von FATCA betroffen 

ist demnach das sog. FDAP-Einkommen (Fixed or Determinable Annual or 

                                                

17  Vgl. Dizdarevic (2011), S. 2975. 
18  Unbeschränkte Steuerpflicht (USA): Anders als beispielsweise Deutschland knüpft die unbeschränkte Steuer-

pflicht in den USA nicht nur an den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt (bei natürlichen Personen) bzw. 
Sitz oder Geschäftsleitung (bei Körperschaften), sondern u. a. auch an der Staatsbürgerschaft an. Ein Staats-
bürger der USA unterliegt damit in den USA stets der unbeschränkten Steuerpflicht mit seinem Welteinkom-
men, auch wenn er nicht in den USA ansässig ist oder ggf. auch die Staatsbürgerschaft seines Ansässigkeits-
staates angenommen hat (doppelte Staatsbürgerschaft). Ebenfalls sind Besitzer einer sog. Greencard in den 
USA unbeschränkt steuerpflichtig, auch wenn sie nicht in den USA ansässig sind (vgl. Buge (2011), S. 2). 

19  US Senate (2010), S. 1. 
20  Vgl. IRS (2012), Sec. 1471-1(b)(23) IRC. 
21  US-Person: US-Steuerpflichtiger US-amerikanischer Staatsbürger (citizens), in den USA Lebende (resident 

aliens), Besitzer einer Green Card, Personen mit ständigem Aufenthalt in den USA (substantial presence) 
sowie Personengesellschaften, Stiftungen und Körperschaften. (vgl. IRS (2012), Sec. 1473 (3) IRC). 

22  Erheblicher oder wesentlicher US-Besitz: Beteiligung einer specified US Person zu mehr als 10 % (mittelbar 
oder unmittelbar). 

23  Withholding Agent: “any person, in whatever capacity acting, having the control, receipt, custody, disposal, or 
payment of any withholdable payment.” (vgl. IRS (2012), Sec. 1473-1(d) IRC). 
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Periodic Income) sowie

können FFIs vermeiden, indem sie direkt oder indirekt einen Vertra

dem IRS schießen und somit Participating

Die wesentlichen Compliance

müssen, werden in der Abbildung 1 verdeutlicht.
 

 

Grundsätzlich sind auch US

FATCA betroffen. Auf die gesonderten Reporting

pfichtungen von USFIs 

Dies gilt auch für US-amerikanische Tochtergesellschaften von FFIs.

Abbildung 2 veranschau

und beschreibt zudem, welche Rollen und Aufgaben auf die beteiligten Ein

heiten je nach Verhältnis zum IRS zu

(1) 400 US-Dollar (Withholdable Payment

eschüttet und sollen vom PFFI (

werden (je 200 US-Dollar an ein PFFI und ein NPFFI). 

                                        

24  Vgl. IRS (2012), Sec. 1473-1(a) IRC
25  Compliance: Befolgung relevanter Vorgaben (vgl. Klotz (2011), S. 6).
26  In Anlehnung an Ruiner (2011), S. 2; PwC (2012 f.); PwC (2012 b.)
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sowie einige weitere Bruttoerträge.24 Die Strafsteuer 

können FFIs vermeiden, indem sie direkt oder indirekt einen Vertra

dem IRS schießen und somit Participating-FFIs (PFFIs) werden.  

Die wesentlichen Compliance25-Anforderungen, denen PFFIs nachkommen 

werden in der Abbildung 1 verdeutlicht. 

Grundsätzlich sind auch US-amerikanische Finanzinstitutionen (USFI) von 

uf die gesonderten Reporting- und Withholding

pfichtungen von USFIs wird aber an dieser Stelle nicht weiter eingegangen. 

amerikanische Tochtergesellschaften von FFIs.

anschaulicht vereinfacht den Grundgedanken von FATCA 

und beschreibt zudem, welche Rollen und Aufgaben auf die beteiligten Ein

heiten je nach Verhältnis zum IRS zukommen können. 

Withholdable Payment) werden als Dividende ausg

eschüttet und sollen vom PFFI (Withholding Agent) weiterverteilt 

Dollar an ein PFFI und ein NPFFI).  

                                                

1(a) IRC. 
Compliance: Befolgung relevanter Vorgaben (vgl. Klotz (2011), S. 6). 
In Anlehnung an Ruiner (2011), S. 2; PwC (2012 f.); PwC (2012 b.), S. 10, 23. 
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(2) Der Withholding Agent zahlt zunächst 200 US-Dollar an ein anderes 

PFFI. Dieses PFFI fungiert nun wiederum selber als Withholding Agent 

und leitet die 200 US-Dollar weiter (je 100 US-Dollar je Kunde).  

a. Da sich der Kunde weigert der Datenweitergabe zuzustimmen 

(„recalcitrant“), muss das PFFI 30 Prozent der Zahlung abziehen 

und an den IRS weiterleiten. Der Kunde erhält demnach nur noch 70 

statt 100 US-Dollar. 

b. Der Kunde hat der Datenweitergabe zugestimmt („compliant“), 

weshalb das PFFI die 100 US-Dollar ohne Quellensteuerabzug an 

ihn weiterleiten kann.  

(3) Der Withholding Agent aus Fall 2 zahlt die anderen 200 US-Dollar nun 

an ein NPFFI, wobei er 30 Prozent der Zahlung abziehen und an den 

IRS weiterleiten muss. Das NPFFI erhält demnach von den ursprüng-

lichen 200 nur noch 140 US-Dollar. Das NPFFI müsste aber eigentlich 

die 200 US-Dollar weiterverteilen (je 100 US-Dollar je Kunde). Das 

NPFFI wird nicht zwischen recalcitrant und compliant Account Holdern 

unterscheiden. Da es vom vorgelagerten PFFI nur 140 US-Dollar er-

halten hat, kann es seinen Kunden nur jeweils 70 US-Dollar auszahlen 

(Kunden tragen die Quellensteuer) oder gleicht den Verlust selber aus. 

Die FATCA-Quellensteuer kann als Druckmittel zur Kooperation der aus-

ländischen Finanzinstitutionen mit der US-Steuerbehörde verstanden wer-

den, da „es für (aus US-Sicht) ausländische Finanzinstitutionen nahezu un-

möglich wird, Geschäfte mit US-Bezug zu tätigen, ohne den FATCA-An-

                                                

27  In Anlehnung an Alpha (2012), vom 17.07.2012. 
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forderungen genügen zu müssen (faktische Marktzutrittssperre).“28 Das Ziel 

von FATCA sind allerdings nicht die Einnahmen durch die FATCA-

Quellensteuer, sondern ein Anstieg der Steuerzahlungen der US-Personen 

mit weltweitem Einkommen und die Erfassung dieser. Der US-Fiskus 

möchte dadurch in den nächsten 10 Jahren 8,714 Milliarden US-Dollar29 

zusätzliche Steuereinnahmen erzielen.  

2.3 Die Gesetzesgrundlage von FATCA 

Bis Februar 2012 wurde das nur 19-seitige FATCA-Gesetz durch lediglich 

drei Bekanntmachungen (Notices)30 des IRS konkretisiert. Diese Notices 

enthalten Begriffsdefinitionen, Erklärungen und Umsetzungsanweisungen, 

die eine erste Auslegung des Gesetzes darstellten. Am 8. Februar 2012 er-

folgte durch die Veröffentlichung der 388-seitigen sog. Proposed Regu-

lations eine deutlichere Klarstellung der Anwendung von FATCA. Die 

Proposed Regulations konkretisieren bzw. ersetzen die Notices und sollen  

„die Belastung der FFIs durch FATCA weiter reduzieren“31. Die end-

gültigen Ausführungsbestimmungen („Final Regulations“) werden für Ende 

2012 erwartet, wobei zum jetzigen Zeitpunkt unklar ist, ob diese nicht teil-

weise als "Temporary Regulations" veröffentlicht werden.32 Da der Zeitrah-

men von FATCA eine baldige Umsetzung vorsieht, beklagen viele Finanz-

institutionen die späten finalen Vorgaben seitens der USA.  

Zeitgleich zu den Proposed Regulations haben die Regierungen der USA, 

Großbritanniens, Frankreichs, Deutschlands, Italiens und Spaniens (G5-Län-

der) eine „Gemeinsame Erklärung über eine zwischenstaatliche Vorgehens-

weise zur Verbesserung der Steuerehrlichkeit im grenzüberschreitenden Be-

reich und zur Umsetzung des Foreign Account Tax Compliance Act“33 

(Joint Statement) herausgegeben. Am 21. Juni 2012 erfolgte eine ähnliche 

Stellungnahme der Schweiz und Japans.34Am 8. November 2012 verkündete 

                                                

28  Vgl. Buge (2011), S. 4. 
29  Vgl. Döhle (2012), S. 279. 
30  Notices: Im August 2010 wurden mit Notice 2010-60 erste allgemeine Rahmenbedingungen zur Umsetzung 

der FATCA-Vorschriften veröffentlicht. Am 8. April 2011 folgte die Notice 2011-34, die sich mit weiteren 
wichtigen Anwendungsfragen der Regelungen beschäftigte. Es wurde ein i) detailliertes Verfahren zur 
Kunden-Dokumentation, ii) das Konzept für „Passthru-Payments"; iii) Leitlinien für bestimmte Kategorien 
von FFI, die „deemed-compliant" werden können, und iv) detaillierte Angaben zur jährliche Berichtspflicht 
für US-Konten vorgestellt. Die Notice 2011-53, welche im Juli 2011 erschien, enthält insbesondere Über-
gangsvorschriften, die die zeitliche Umsetzung der FATCA-Regelungen vorgeben (vgl. KPMG (2011), S. 1). 

31  PwC (2012 a.), S. 1 
32  Vgl. Außendahl et.al. (2011), S. 230 
33  Joint Statement (2012), S. 1. 
34  Vgl. Cohn (2012), vom 16.07.2012. 
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der IRS darüber hinaus, dass “it is engaged with more than 50 countries and 

jurisdictions around the world to improve international tax compliance and 

implement the information reporting and withholding tax provisions 

commonly known as the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)”.35  

Am 26. Juli 2012 wurden die Versprechungen des Joint Statement dann in 

die Tat umgesetzt: Die G5-Länder veröffentlichten ein „Zwischenstaatliches 

Musterabkommen zur Verbesserung der Steuerehrlichkeit und Umsetzung 

des Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)“ (Model Intergovern-

mental Agreement – IGA36). Das Musterabkommen wurde begleitet von ei-

ner gemeinsamen Erklärung der G5 Länder und den Vereinigten Staaten, die 

den Ansatz sowie den zeitnahen Abschluss bilateraler37 Abkommen auf der 

Grundlage des Musterabkommens unterstützt. Die gemeinsame Erklärung 

betont, dass das Model IGA als Grundlage für die Erarbeitung gemeinsamer 

standardisierter Melde- und Sorgfaltspflichten in enger Zusammenarbeit der 

sechs Staaten, weiterer Partnerländer, der Organisation für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und ggf. der Europäischen 

Union dienen kann, um Steuerhinterziehung möglichst effizient zu be-

kämpfen und den Vollzugsaufwand dabei so gering wie möglich zu halten.38 

Das Model IGA erlaubt es Nicht-US-Finanzinstituten in Vertragspartner-

ländern, Informationen über Konten von US-Personen direkt an die lokalen 

Steuerbehörden zu übermitteln, welche die Daten anschließend automatisch 

mit dem Internal Revenue Service (IRS) austauschen. So werden Daten-

schutzprobleme vermieden,39 da die meisten Länder die Vertraulichkeit des 

Bankenverhältnisses (Bankengeheimnis) nicht umgehen können.40 Zum 

jetzigen Zeitpunkt dürfen Finanzinstitutionen Kundendaten nicht ohne Ein-

willigung an Dritte und erst recht nicht an andere Länder weitergeben.  

Das Model IGA enthält weitere signifikante Unterschiede zu den Proposed 

Regulations. So wird beispielsweise bei der Kundenidentifikation in größe-

rem Maße auf bestehende Prozesse zur Geldwäschebekämpfung und "Know 

your customer"-Prozesse zurückgegriffen. Ferner verschieben sich unter 

dem Model IGA einige Termine (u. a. für die Implementierung neuer Kun-

denaufnahmeprozesse, Identifikation von Bestandskunden und Berichts-

                                                

35  http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1759.aspx  
36   Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird auf dieses Musterabkommen Bezug genommen. 
37  Bilateral: „Zweiseitig“ – Abkommen, die zwischen zwei Beteiligten in Kraft treten. 
38  Vgl. Musterabkommen Artikel 5 Abschnitt 2 b.  
39  Vgl. BDSG (1990), § 1. 
40  Vgl. The Economist (2011) , vom 09.07.2012. 
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pflichten) nach hinten. Auch wird die Verpflichtung zum Quellensteuerein-

behalt im Vergleich zu den Proposed Regulations weiter eingeschränkt.41 

Durch das Musterabkommen gibt es nun mehrere Gesetzesgrundlagen, die 

von Versicherern zu beachten sind. Für die in Deutschland ansässigen Un-

ternehmen wird das deutsche Abkommen maßgeblich sein, während inter-

national tätige Konzerne auch die Proposed Regulations zu beachten haben. 

Die folgenden Kapitel konzentrieren sich auf die für die meisten Länder 

geltenden Proposed Regulations. Verweise auf eine andere Rechtsgrundlage 

werden gekennzeichnet.  

2.4 Wichtige Begriffsbestimmungen sowie der Adressatenkreis von 

FATCA nach den Proposed Regulations 

Als US-Konten (US-Accounts) werden alle Finanzkonten bezeichnet, die 

entweder einem US-Steuerpflichtigem (specified US-Person) oder einer aus-

ländischen Gesellschaft mit zumindest einem wesentlichen US-Gesellschaf-

ter (US-owned foreign entity) gehören.42 Unter „erheblichem oder wesent-

lichem US-Besitz“ wird unter FATCA eine Beteiligung einer specified US 

Person
43 zu mehr als 10% (mittelbar oder unmittelbar) verstanden. Ausge-

nommen sind Einlagekonten, die in einem erweiterten Konzernverbund 

(Expanded Affiliated Group-EAG) gehören und den Wert von 50.000 US-

Dollar (Bagatellgrenze) nicht übersteigen.44  

FATCA unterscheidet grundsätzlich zwischen Foreign Financial Institu-

tions (FFIs) und Non Financial Foreign Entities (NFFEs). Zum Kreis der 

FFIs, die unmittelbar von FATCA betroffen sind, zählen ausländische Ge-

sellschaften, die 

� Einlagen und Depotgeschäfte betreiben (z. B. Banken),  

� Finanzanlagen für Rechnung Dritter halten (z. B. Vermögensverwalter),  

� geschäftsmäßig Wertpapierhandel betreiben oder im Investmentge-

schäft tätig sind (z. B. Broker) oder 

� Versicherungen mit einer Investment- bzw. Cash Value Komponente 

(z. B. Lebens- und Rentenversicherungen) vertreiben.45 

                                                

41  Vgl. Musterabkommen (2012), S. 1 ff. 
42  Vgl. IRS (2012), Sec. 1471-5(a) IRC. 
43  Vgl. IRS (2012), Sec. 1473(2)(A) IRC. 
44  Vgl. IRS (2012), Sec. 1471-5(a)(4)(i)(B) IRC. 
45  Vgl. IRS (2012), Sec. 1471-5(a)(1) IRC. 
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Nach dem Willen des IRS sollen auch FFIs, die nur indirekte US-Invest-

ments halten, zum Abschluss eines FFI-Vertrages bewegt werden. So soll 

verhindert werden, dass sie andere PFFIs als „Blocker“ zwischenschalten, 

um die Strafsteuer zu vermeiden. Dazu wurden Regeln zur Besteuerung von 

Passthru Payments, also der Besteuerung von Durchgangszahlungen an 

nicht kooperative Kontoinhaber oder NPFFI, eingeführt.46 Der Begriff der 

Passthru Payments wurde erstmalig in der Notice 2011-34 erwähnt. Er 

wurde seither allerdings nicht näher konkretisiert, obwohl Passthru Pay-

ments verstärkt im Fokus von Lobbying-Aktivitäten stehen. Die Umsetzung 

der bestehenden Vorschriften ist wegen der unklaren Gesetzeslage zum 

jetzigen Zeitpunkt eines der größten Problemfelder.  

Alle ausländischen Gesellschaften, an denen sich US-amerikanische Steuer-

pflichtige als Investoren oder Gesellschafter beteiligen können und die nicht 

unter die Definition eines FFIs fallen, werden als Non Financial Foreign 

Entities (NFFEs)47 bezeichnet. NFFEs müssen keinen Vertrag mit dem IRS 

schließen oder Quellensteuern einbehalten. Allerdings müssen sie wesent-

lich beteiligte US-Gesellschafter offenlegen oder eine Negativerklärung ab-

geben,48 um nicht selbst einem Withholding zu unterliegen. Unterteilt wer-

den NFFEs in active bzw. passive NFFEs.  

Durch das abzuschließende FFI-Agreement verpflichten sich FFIs bestimm-

te Identifizierungsprozesse einzuhalten und regelmäßig bestimmte Informa-

tionen an den IRS zu liefern. Hierfür ist eine Verzichtserklärung (Waiver) 

des Kunden einzuholen, in welcher dieser der Datenweitergabe zustimmt. 

Weigert sich der US-Steuerpflichtige bei der Identifizierung mitzuwirken 

und notwendige Daten weiterzugeben oder den Waiver zu unterzeichnen, 

wird er als nicht-kooperativer Kontoinhaber (Recalcitrant Account Holder) 

eingestuft. FATCA sieht vor, dass diesen renitenten Kunden gekündigt 

werden muss,49 sofern das FFI nicht in einem Partnerland ansässig ist. 

Ein FFI hat mehrere Optionen compliant zu werden, siehe Abbildung 3. 

Eine ausländische Finanzinstitution kann nachweisen, dass sie keine US-

Accounts besitzt oder kein Risiko der US-Steuerhinterziehung besteht und 

deemed compliant werden.50 FFIs, die diesen Compliance-Status anstreben, 

                                                

46  Vgl. IRS (2012), Sec. 1471-4(b)(3) IRC. 
47  Vgl. IRS (2012), Sec. 1471-1(b)(36) IRC. 
48  Vgl. Hartrott/Heinemann (2012), S. 674. 
49  Vgl. IRS (2012), Sec. 1471-4(a)(5) IRC & Wybitul/Beier (2012), S. 1204. 
50  Vgl. IRS (2012), Sec. 1471-5(f) IRC. 
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unterliegen weder dem Reporting, noch dem Quellensteuereinbehalt. Die 

Proposed Regulations haben den 

unterteilt – „registered“ und „

gelten z. B. ausschließlich in einem Land tätige FFIs, die sich dann als sog. 

„lokale FFIs“ klassifizieren. Diese Option steht Versicherungsunternehmen 

zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht offen, da die 

dies nicht vorsehen.52 Allerdings hat der US

beten, zu prüfen, ob die Einführung einer weiteren „

welche Versicherer einschließt, sinnvoll ist.

rer interessanten certified deemed

kassen, die durch diese Regelung eine erhebliche Erleichterung er
 

 

Jede FFI-Konzerngruppe (

Tochterunternehmen individuell den Compliance

Konzern verantwortliche 

Registrierungsprozess beim IRS anzustoßen und zu begleiten. Verfügt ein 

Konzern mit Sitz in einem FATCA

                                        

51  Begriffe: (a) Registered deemed compliant: FFI muss sich als deemed
bestätigen, dass es bestimmten Vorschriften entspricht. 
zwischenstaatlichen Umsetzung von FATCA teilnehmen
rungspflicht, das FFI muss aber vorgel
können (Withholdingcertificates
(2012), S. 3). 

52  Vgl. IRS (2012), Sec. 1471-5(f)(1)(i)(A) IRC
53  Vgl. KPMG (2012 a.), S. 20. 
54  In Anlehnung an PwC (2012 b.)
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unterliegen weder dem Reporting, noch dem Quellensteuereinbehalt. Die 

haben den deemed-compliant Status in zwei Stufen 

“ und „certified“.51 Als registered deemed compliant

B. ausschließlich in einem Land tätige FFIs, die sich dann als sog. 

„lokale FFIs“ klassifizieren. Diese Option steht Versicherungsunternehmen 

zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht offen, da die Proposed Regulatio

Allerdings hat der US-Fiskus diesbezüglich darum ge

beten, zu prüfen, ob die Einführung einer weiteren „local FFI“ Kategorie, 

einschließt, sinnvoll ist.53 Zu den aus Sicht der Ver

certified deemed-compliant FFIs zählen z. B. die Pen

kassen, die durch diese Regelung eine erhebliche Erleichterung erfahren. 

Konzerngruppe (Expanded Affiliate Group – EAG) muss pro 

terunternehmen individuell den Compliance-Status prüfen. Das für den 

Konzern verantwortliche Lead FFI, also z. B. die Konzernmutter, hat den 

Registrierungsprozess beim IRS anzustoßen und zu begleiten. Verfügt ein 

zern mit Sitz in einem FATCA-Partnerland über Niederlassungen in 

                                                

egistered deemed compliant: FFI muss sich als deemed-compliant beim IRS registrieren und 
bestätigen, dass es bestimmten Vorschriften entspricht. – z. B. lokale Banken, FFIs in Ländern die an der 
zwischenstaatlichen Umsetzung von FATCA teilnehmen; (b) Certified deemed compliant: keine Registrie

pflicht, das FFI muss aber vorgelagerten Zahlstellen, mittels W-8 Formular den Status nachweisen 
können (Withholdingcertificates-Forms W-8) – z. B. NGOs, Pensionsfonds, kleinere Institutionen (vgl. Roth 

5(f)(1)(i)(A) IRC. 

n Anlehnung an PwC (2012 b.),S. 22. 
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einem Nicht-FATCA-Partner-Land, gelten für diese Niederlassungen nicht 

die Ausnahmen des zwischenstaatlichen Abkommens – es muss ein geson-

derter Vertrag mit dem IRS abgeschlossen werden. Ansonsten gilt diese 

Niederlassung als NPFFI und würde den ganzen Konzern „infizieren“, d. h. 

alle Unternehmen des Konzerns würden als unkooperativ und somit als 

NPFFIs gelten. Dies hat für Versicherungskonzerne mit vielen kleinen 

Tochterunternehmen in mehreren Ländern weit reichende Folgen.  

Kann ein Tochterunternehmen aufgrund lokaler rechtlicher Beschränkungen 

die FATCA-Regeln nicht einhalten, gilt es zunächst als „Limited FFI“, so-

fern es die FATCA-Regeln – soweit es ihm möglich ist – umsetzt. Es unter-

liegt wegen seiner Non-Compliance der Strafbesteuerung, infiziert jedoch 

zunächst nicht den gesamten Konzernverbund, sondern erhält bis Ende 2016 

Zeit, bis seine Non-Compliance auf den gesamten Konzern Auswirkungen 

zeigt. Ein möglicher Ausweg kann die Kündigung aller Verträge oder die 

Umsiedelung in andere Länder sein.55  

Auch wenn die Konzerninfizierung nicht im Musterabkommen auftaucht, 

behält sie zumindest für die Länder, die unter FATCA fallen, Gültigkeit. 

Darüber hinaus bleibt fraglich, ob es nicht vielleicht doch in die endgültigen 

lokalen Gesetzesfassung aufgenommen werden wird.  

3  Versicherungen im Kontext von FATCA 

3.1 Besondere Bedeutung von FATCA für Versicherungen 

Als Nachfolger des QI-Regimes ist FATCA eher für Banken geschrieben, 

da der US-Fiskus insbesondere die Steuerhinterziehung durch Offshore-Ver-

mögen bekämpfen will. Somit waren Versicherungen nicht wortwörtlich im 

Kapitel 4 des I.R.C. erwähnt und auch die Nennung in der Notice 2010-60 

brachte wenig Klarheit inwieweit die umfangreichen und aufwändigen 

FATCA-Anforderungen auf die Versicherer zutreffen würden.56 Der Ge-

samtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) stellte daher 

Anfang 2012 in seinem Comment Letter an den IRS fest, dass „deutsche Po-

licen kein Potential für Steuerhinterziehung“57 böten. Dies führte dazu, dass 

die Assekuranz die Bedeutung und Auswirkung von FATCA unterschätzte 

                                                

55  Vgl. Ernst & Young (2012 b.), S. 6. 
56  Vgl. Zaugg (2012), 16.07.2012. 
57  Vgl. Fromme (2012), vom 09.07.2012. 
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und hoffte nicht unter den FATCA zu fallen,58 was eine Umfrage im Rah-

men der Studie „Regulatorischer Wandel – Chancen und Risiken für die Ver-

sicherungsbranche“,59 welche im Sommer 2011 in der Schweiz, Deutsch-

land und Österreich durchgeführt wurde, bestätigt. Selbst für Gesellschaften, 

die eindeutig unter den FATCA fallen, schien die Thematik damals nicht 

von zentraler Bedeutung zu sein. 

 

 

 

Wie in Abbildung 4 zu sehen ist, erachteten 44 % der Lebensversicherer 

eine FATCA-Compliance nicht als relevant, obwohl diese Gesellschaften 

grundsätzlich von FATCA betroffen sind. Die Studie ergab allerdings auch, 

dass zumindest die großen Versicherungsgruppen schon damals eine 

FATCA-Compliance anstrebten. Insgesamt planten die Versicherer sich im 

Geschäft mit US-Steuerpflichtigen noch zurückhaltender zu verhalten. 

Spätestens seit der Veröffentlichung der Proposed Regulations am 8. Febru-

ar 2012 steht fest, dass die Versicherungsbranche ausdrücklich von FATCA 

betroffen ist, da diese nun explizit adressiert wird. Die Proposed Regula-

tions lassen jedoch etliche Punkte zur detaillierten Anwendung der Vor-

schriften offen. Nicht-US-amerikanische Versicherungsunternehmen stehen 

vor der Schwierigkeit, ein US-Gesetz mit Querverweisen auf andere US-Ge-

setze anwenden zu müssen,61 was den vermehrten Beratungsbedarf durch 

externe Fachkräfte erklärt. Ausschließlich in FATCA-Partnerländern tätige 

Versicherer sollten jedoch durch die zu schließenden bilateralen Abkommen 

                                                

58  Vgl. PwC (2012 f.), S. 27. 
59  Vgl. Dormann/Lechner (2011). 
60  In Anlehnung an Dormann/Lechner (2011), S. 30. 
61  Vgl. Ernst & Young (2012 a.), S. 4. 
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Erleichterungen erfahren, da FATCA hier in nationale und somit in ein 

leichter verständlicheres Gesetz überführt wird.  

Im Gegensatz zur Bankenbranche, welche sich schon seit Langem mit der 

Umsetzung der FATCA-Vorschriften befasst, stehen Versicherer vor weite-

ren und noch größeren Herausforderungen. So können Banken ihre Erfah-

rungen aus der Implementierung von QI nutzen, während Versicherungen 

mit FATCA Neuland betreten. Die Anwendung der für die Bankenbranche 

formulierten Gesetze stellt für die Versicherungsbranche ein großes Problem 

dar. Beispielsweise ist ein Account-Holder für ein Versicherungsprodukt 

deutlich schwieriger zu bestimmen als für ein Bankkonto. Es kommt der 

Versicherte, der Vertragsinhaber, der Versicherungsnehmer oder der Begüns-

tigte in Frage.62 Die Proposed Regulations haben den Begriff zumindest et-

was mehr eingrenzen können,63 womit für einen Großteil der Verträge eine 

praktisch umsetzbare Vorgabe geschaffen worden ist. Für einen Teil der Ver-

tragskonstruktionen ist diese Lösung jedoch weiterhin schwer anwendbar. 

Langfristig stehen FFIs vor der schwierigen Aufgabe, das FATCA-Projekt 

so zu entwickeln, dass weitere Anforderungen durch andere Steuerabkom-

men leichter zu implementieren sind. Grundsätzlich kann das Ziel der steu-

erlichen Informationstransparenz am besten erreicht werden, wenn auch an-

dere Länder den FATCA-Ansatz übernehmen oder zumindest eine Version 

dessen implementieren.64 

3.2 Eingrenzung der Reichweite von FATCA in der Versicherungs-

branche  

Ein Versicherungsunternehmen wird nach den Proposed Regulations als 

solches definiert, wenn sich mehr als die Hälfte der Geschäftstätigkeit wäh-

rend eines Jahres auf den Vertrieb von Versicherungs- oder Rentenversiche-

rungsverträgen („Insurance or Annuity Contracts“) oder Verträgen, die 

solche rückversichern, bezieht.65 Von FATCA betroffen sind allerdings nur 

die Versicherungen, die Produkte mit Investmentkomponente oder Kapital-

wert  im Produktportfolio halten. Sie führen damit Finanzkonten („Finan-

                                                

62  Vgl. Meek (2012), S. 18. 
63  Account Holder: Für Versicherungs- und Rentenversicherungsverträge, die als Finanzkonten zu qualifizieren 

sind, gilt als Kontoinhaber die Person, die auf den Kapitalwert des Vertrags zugreifen kann (z.B. durch (Teil-) 
Kündigung) oder die begünstige Person ändern kann (vgl. IRS (2012), Sec. 1471-5(a)(3)(v) IRC). Falls es 
eine solche Person nicht gibt, ist der Kontoinhaber der Begünstigte  (vgl. IRS (2012), Sec 1471-5(a)(3)(v) 
IRC). 

64  Vgl. Harvey (2012), S. 16. 
65 Vgl. IRS (2012), Sec 1471-1(b) (33) IRC. 
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cial Accounts“) und gelten als FFIs.66 Dass dies mehr Versicherungen be-

trifft als zunächst angenommen, soll im Folgenden durch die Aufteilung der 

Produktpalette in unterschiedliche Kategorien verdeutlicht werden, s. Abbil-

dung 5.  
 

 
 

� Financial Accounts 

Als Finanzkonto im Sinne der Definition eines Versicherungsunterneh-

mens gelten alle Versicherungsverträge mit Kapitalwert68 (insbesondere 

Kapitallebensversicherungen) und alle Rentenversicherungsverträge. 

Pensionskassen können sich unter der Einhaltung bestimmter Voraus-

setzungen als Certified Deemed Compliant oder als Exempt Beneficial 

Owner
69

 qualifizieren. Die Ausnahmeregelung ist komplex, weshalb 

hier auf einen Ausnahmetest für Pensionskassen, betriebliche Vorsorge-

kassen und betriebliche Altersvorsorge im Anhang hingewiesen wird. 

Depot- oder Einlagekonten, die von Versicherungen betreut werden,70 

sowie Giral- und Fondsdepotkonten zählen ebenfalls zu den Finanz-

konten.71 Versicherungsmäntel (Wrapper), d. h. „ein System, bei dem 

Kunden ihre Portfolios an Versicherungen übergeben, die diese in Ver-

sicherungsprodukte verpacken und dann die Erträge über Renten zu-

                                                

66  Vgl. IRS (2012), Sec. 1471-5(e)(1)(iv) IRC. 
67  In Anlehnung an PwC (2012 e.), S. 8 & PwC (2012 f.), S. 25ff. & Ernst & Young (2012 b.), S. 5ff. 
68  Cash value: ein Wert, den der Versicherungsnehmer bei Rückkauf oder Kündigung erhält, oder der Belei-

hungswert eines Vertrages. Ein „cash value insurance contract“ ist der Versicherungsvertrag, der einen Kapi-
talwert größer 0 hat (vgl. IRS (2012), Sec. 1471-5(b)(3)(v)(B) IRC).  

69  Vgl. IRS (2012), Sec. 1471-3(d)(8)(iv) IRC. 
70  Vgl .IRS (2012), Sec. 1471-4(d)(4) IRC. 
71  Vgl. PwC (2012 a.), S. 4. 
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rückzahlen,“72 sind außerdem Finanzkonten. Diese Wrapper stehen seit 

Jahren im Verdacht der Steuerhinterziehung, weil dadurch Vermögen 

von Private-Banking-Kunden in steuerbegünstigte Policen über auslän-

dische Töchter umgewandelt werden. Insurance Wapper sind jedoch in 

Deutschland eher selten zu finden.73 

� Wahrscheinlich kein Financial Account 

Definitionsschwierigkeiten bzgl. der Zuordnung bestehen bei Versiche-

rungsprodukten der mittleren Spalte der Abbildung 5. Zahlungen für 

Prämien und Leistungen im Rahmen von Versicherungsverträgen kön-

nen unter die US-steuerrechtliche Definition von FDAP-Einkünften fal-

len, die „Withholdable Payments“ sind. Rückversicherungen74 stellen 

zwar beinahe kein Risiko zum US-Steuermissbrauch dar, wurden aber 

in den Proposed Regulations nicht ausdrücklich von FATCA ausge-

schlossen. Abhängig von den Zahlungen, die unter einem Rückver-

sicherungsvertrag gemacht werden, könnten auch diese sich als Finan-

cial Accounts qualifizieren. Nach Gesetzeswortlaut ist eine Beitrags-

rückgewähr75 nur in bestimmten Fällen (z. B. Kündigung) kein Kapital-

wert. Grundsätzlich könnten Versicherungen mit Beitrittsrückgewähr 

daher von FATCA betroffen sein (z. B. Unfallversicherungen mit Bei-

trittsrückgewähr – UBR), wobei davon auszugehen ist, dass diese Ver-

träge im finalen Gesetzesentwurf ausgenommen werden, da hier kein 

Risiko zur Steuerhinterziehung besteht.76   

� Keine Financial Accounts 

Nicht als Finanzkonten gelten Versicherungsverträge, die reinen Ver-

sicherungsschutz bieten, wie Kranken-, Risikolebens-, Berufsunfähig-

keits-, Unfall- oder Sachversicherungen77. Allerdings dürfen im Rah-

men dieser Verträge keine Prämien und Gewinne ausgezahlt werden, da 

diese FDAP-Einkünfte, also steuerbare Zahlungen sind.78 Hat ein Ver-

sicherungsunternehmen nur Produkte der rechten Spalte im Portfolio, 

ist es nach der Preamble der Proposed Regulations und nach Sec. 1471-

                                                

72  Zaugg (2012), vom 16.07.2012. 
73  Vgl. Gerber/Aerberli(2011), vom 16.07.2012. 
74  Rückversicherung: „Versicherung von Versicherungen“, d. h. eine Übertragung von versicherungstech-

nischem Risiko vom Erst- auf den Rückversicherer (Poser/Wagner (2007), S. 2).  
75  Versicherung mit Beitragsrückgewähr: der Kunde erhält am Ende der Laufzeit die gezahlten Prämien, ggf. zu-

züglich erwirtschafteter Überschüsse, zurück (unfallversicherungen-vergleich.de (2012), vom 15.07.2012). 
76  Vgl. PwC (2012 a.), S. 4-5. 
77  Vgl. IRS (2012), Pramble, S. 57. 
78  Vgl. Ernst & Young (2012 b.), S. 5. 
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4(b)(3)(v) nicht von FATCA betroffen. Risikolebensversicherungen 

sind explizit von FATCA ausgenommen. Dies trifft allerdings auf deut-

sche Risikolebensversicherungen (Term Life Insurance) nur zu, wenn 

bestimmte Voraussetzungen79 eingehalten werden. Diese werden von 

einer amerikanischen Risikolebensversicherung in der Regel immer er-

füllt, wohingegen eine deutsche Risikolebensversicherung nicht immer 

als ein Produkt der rechten Spalte gelten muss. 

Sobald ein Versicherer ein Produkt mit Kapitalwert im Portfolio hält, 

muss er sich als FFI registrieren lassen. Daher ist es auch ratsam, die 

Neuentwicklung von Produkten auf FATCA-Betroffenheit hin zu über-

prüfen, um nicht unbeabsichtigt ein NPFFI zu werden. 

3.3 Maßgebliche Anforderungen an Versicherungen zur Erreichung 

der FATCA-Konformität  

3.3.1 Kundenidentifikation (Identification) 

Versicherungen können zur Identifikation möglicher US-Kunden auf be-

stehende KYC80- und AML81-Prozesse aufsetzen und den dadurch erwor-

benen Daten vertrauen. Allerdings bestehen bei Versicherungsunternehmen 

kaum KYC-Prozesse, wie sie im Bankensektor üblich sind. Auch die AML-

Prozesse sind bei Versicherern weniger stark ausgeprägt.  

Bei Bestandskunden82 müssen Kundenakten in Abhängigkeit von betrags-

mäßigen Grenzen elektronisch und gegebenenfalls sogar physisch nach be-

stimmten US-Indizien83 untersucht werden. Bestandskonten von Privatper-

sonen mit einem Wert von unter 50.000 US-Dollar sind davon ausgenom-

men.84 In Deutschland werden darunter vor allem Kapitalisierungsprodukte 

und Fondsdepotkonten fallen. Für Versicherungen mit einem Kapitalwert, 

                                                

79  Diese sind gleichmäßige periodische Zahlungen während der Vertragslaufzeit sowie ein Auszahlungsbetrag, 
der bei Vertragsbeendigung vor dem Todesfall des Versicherten die geleisteten Zahlungen (abzüglich der 
Verwaltungskosten und der Kosten für die Deckung des Todesfall- und Invaliditätsrisikos) nicht übersteigt 
(vgl. PwC (2012 a.), S. 4-5). 

80  KYC: „Know Your Customer bedeutet, dass Finanzinstitute wie Banken und Versicherungen verpflichtet 
sind, Informationen über ihre Kunden zu erfassen und die Plausibilität der gemachten Angaben zu überprüfen. 
Grundlage dafür ist Artikel 8 in der 3. EU- Anti Geldwäsche Richtlinie.“ (Kunze (2009), S. 2). 

81  AML: Anti Money Laundering: Bekämpfung von Geldwäsche. 
82  Bestandskonten: Konten, welche zum Zeitpunkt des Abschlusses der FFI-Vereinbarung des FFI oder vor dem 

01.01.2014 bereits bestehen (vgl. IRS (2012), Sec. 1471-1(b)(50) IRC). 
83  Siehe Anlage 1 US-Indizien. 
84  Vgl. PWC (2012 a.), S. 8. 
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deren aggregierter Wert85 über 250.000 US-Dollar86 (de-minimus rule
87) 

liegt, müssen alle elektronischen Daten überprüft werden. Sobald der aggre-

gierte Kontostand eine Million US-Dollar („High value accounts“)
88 über-

steigt, sind zusätzlich auch Papierdokumente zu prüfen („Paper Review“). 

Außerdem muss in diesem Fall das Wissen des Kundenbetreuers (Rela-

tionship Manager) herangezogen werden, d. h. wenn diesem US-Indizien 

bekannt sind, muss er sie offenlegen.89 Der Kontostand ist jährlich zu über-

prüfen, um ggf. bei einem nachträglichen Anstieg über den Wert von einer 

Million US-Dollar angemessen reagieren zu können.90 

Bei Neukonten von Unternehmen muss geprüft werden, ob das Unterneh-

men wesentliche (d. h. mit über 10%) US-Eigentümer hat. FATCA verlangt, 

dass bei dem Neukundenannahmeprozess (Client-Onboarding) die doku-

mentarischen Nachweise aller Neukunden (einschließlich der Dokumen-

tation nach den AML/KYC Regularien) überprüft werden. Der IRS fordert 

keine direkte Umstrukturierung des Neukundenprozesses. Dennoch ist der 

Neukundenprozess im Hinblick auf weitere Abkommen so umzugestalten, 

dass Indizien, siehe Abbildung 6, leicht erkannt, abgefragt und zudem zu-

sätzliche Indizien hinzugefügt werden können. Werden US-Indizien91 ge-

funden, hat das Versicherungsunternehmen zusätzliche Informationen vom 

Kunden anzufordern oder den Kunden als unkooperativ einzustufen.92  

Die Versicherungsunternehmen sind zu einer umfangreichen Dokumenta-

tion angehalten. Bei dem Bekanntwerden von US-Indizien ist daher ange-

raten, ein W-9 Formular einzuholen.93 Verweigert der Kunde das Ausfüllen 

der Unterlagen, ist er als unkooperativer Steuerinländer (Recalcitrant 

Account Holder) zu klassifizieren. Ist der Indicia-Test negativ, empfiehlt es 

sich ein W-8BEN Formular des Nicht-US-amerikanischen Kunden einzu-

holen, um eine lückenlose Dokumentation zu ermöglichen. Da von jedem 

Kunden eines der Formulare zu unterzeichnen ist, sollte dieser Vorgang in 

den Neukundenprozess eingebaut werden. Eine Unterschrift, welche die An-

                                                

85  Aggregierte Wert: Dieser Wert ist als Konzernwert zu verstehen. Die Werte müssen allerdings nur insoweit 
aggregiert werden, als das dies mit dem momentanen Computersystem möglich ist (vgl. IRS (2012), Sec. 
1471-4(c)(4)(iv)(B)(2) IRC). 

86  Vgl. IRS (2012), Sec. 1471-4(c)(4)(iv)(B) IRC. 
87  De-minimis-Regel: Regel, nach der Werte, die unterhalb einer bestimmten Bagatellgrenze liegen, 

vernachlässigt werden können (vgl. Förderbank Bayern (2012), S. 1). 
88  Vgl. IRS (2012), Sec. 1471-4(c)(8) IRC. 
89  Vgl. IRS (2012), Sec. 1471-4(c)(8)(ii) IRC. 
90  Vgl. PwC (2012 a.), S. 8. 
91  Vgl. IRS (2012), Sec 1471-4(c)(4)(i)(A) IRC. 
92  Vgl. KPMG (2012 a.), S. 13. 
93  Siehe Anlage US-Indizien. 
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gaben zu den möglichen US-Indizien bestätigt, reicht von Seiten des Kun-

den aus, d. h. es ist kein separates US-amerikanisches Formular notwendig. 

Außerdem sollte die Anforderung zusätzlicher Dokumente in den Neu-

kundenprozess eingebaut werden. Reicht der Kunde z. B. eine Kopie des 

Passes ein, der einen US-Status widerlegt; ein und bestehen weitere US-In-

dizien, wie das Fehlen einer Greencard, darf angenommen werden, dass die 

FATCA-Nichtbetroffenheit belegt ist. Dieses Verfahren ist bei Banken seit 

Jahren gängig, für die Assekuranz allerdings eher neu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Im Rahmen des Musterabkommens wurde zusätzlich zu den bestehenden 

Regelungen der Begriff der „Selbstzertifizierung“ eingeführt. Die Selbst-

zertifizierung wird Teil der Kontoeröffnungsdokumentation sein und soll 

dem Finanzinstitut ermöglichen festzustellen, ob der Kontoinhaber den 

steuerlichen Wohnsitz in den Vereinigten Staaten hat.95  

3.3.2 Berichtswesen (Reporting) 

Das Reporting ist als das Herzstück von FATCA anzusehen und ist in den 

Proposed Regulations wie auch im Musterabkommen sehr klar, kurz und 

prägnant formuliert.  

Im Zuge der „Phased Implementation“ wird das Reporting nach und nach 

erweitert. Zu Beginn müssen die Versicherungen nur statische Daten melden 

und hierzu eine Datenbasis aufbauen. Für den Meldezeitraum bis 2014 

                                                

94  In Anlehnung an Ernst & Young (2012 a.), S. 8. 
95  Vgl. Model Intergovernmental Agreement, Annex I III B. 
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werden Name, Adresse, Steueridentifikationsnummer (TIN), Kontonummer 

und Kontostand verlangt. Dies bedeutet, dass bis dahin die Kontobeziehun-

gen, die an den IRS gemeldet werden, als US-Konten oder unkooperative 

Konten identifiziert werden müssen. Ab 2016 werden auch Bewegungsdaten 

(Fokus auf Brutto-Erträge) für das Jahr 2015 abgefragt. Letztlich sind ab 

2017 für den Meldezeitraum des Jahres 2016 auch Veräußerungserlöse in 

das Reporting einzuschließen.96 Die grundsätzlich zu meldenden Daten 

wurden so auch in das Musterabkommen übernommen, weshalb die jetzige 

Gesetzeslage als relativ endgültig angesehen werden kann. 

Der Teilbereich des Reporting wird von vielen Unternehmen derzeit auf 

einen späteren Umsetzungszeitpunkt verschoben. Dies ist darauf zurückzu-

führen, dass im Gegenzug zu vielen anderen Deadlines das Reporting erst 

2015 einzuführen ist. Versicherer setzen sich allerdings erstmalig mit dem 

Thema Reporting auseinander und sollten daher früh genug mit der Er-

stellung geeigneter IT-Systeme und Prozesse beginnen.  

3.3.3  Steuereinbehalt (Withholding) 

Mit dem Musterabkommen wurde festgelegt, dass FATCA-Partnerländer 

keine Steuern für ihre Kunden einbehalten müssen. Wie bereits erwähnt, 

müssen FFIs mit verbundenen Unternehmen oder Geschäftsbeziehungen in 

Ländern, die nicht FATCA-Partner sind, diese Länder dennoch weiterhin für 

den Steuereinbehalt berücksichtigen. Eine wesentliche Erleichterung für die 

Versicherungswelt bildet allerdings die im Musterabkommen erstmalig ge-

nannte Einschränkung, dass nur die Unternehmen ein Withholding durch-

führen müssen, die bereits Withholding-Verpflichtungen (z. B. im Rahmen 

des QI-Regimes) nachkommen.97 Somit ist davon auszugehen, dass die ge-

samte Versicherungsbranche der FATCA-Partnerländer von direkten With-

holding-Verpflichtungen ausgenommen wird. FFIs, die Zahlungen an nicht-

teilnehmende Finanzinstitute leisten bzw. als Intermediäre fungieren, sind 

aber zumindest verpflichtet, vor- oder nachgelagerten Finanzinstituten alle 

für ein Withholding notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen.98 

Für die Unternehmen, die unter die Proposed Regulations fallen, hängen die 

Withholding-Verpflichtungen weiterhin von dem angestrebten Compliance 

Status ab. Deemed-compliant FFIs müssen beispielsweise keine Steuer ein-

                                                

96  Vgl. IRS (2012), Sec. 1471-4(d) IRC. 
97  Vgl. Intergovernmental Agreement, Artikel 4 1 d). 
98  Vgl. Intergovernmental Agreement Artikel 4 1 e). 
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behalten, full compliant Unternehmen hingegen schon, es sei denn, sie kön-

nen dies auf eine vor- oder nachgelagerte Instanz abwälzen. 

Bestandsgeschützte Verpflichtungen („Grandfathered Obligations“),99 die 

unter bestimmten Voraussetzungen bis zum 1. Januar 2013 bestehen, sind 

außerdem vom Steuereinbehalt ausgeschlossen. Die Verträge dürfen nicht 

wesentlich geändert worden sein (wobei noch nicht bekannt ist, was als we-

sentliche Änderung anzusehen ist).100 Zudem sind auch Grandfathered Obli-

gations einer ordnungsgemäßen Due Diligence101 für den Fall zu unter-

ziehen, dass der Kapitalwert in den nachfolgenden Jahren eine Mio. US-

Dollar übertrifft oder bereits ein US-Status besteht (bei einem Kontostand 

von mehr als 250.000 US-Dollar). Eine Meldepflicht, d. h. das Reporting an 

den IRS, ist zudem auch bei allen Grandfathered Obligations notwendig.102  

Ein Strafsteuereinbehalt wird in zwei Phasen eingeführt. Ab 2014 muss auf 

FDAP-Einkünfte aus US-Quellen, ab 2015 zusätzlich auf alle Bruttoerträge 

30 % einbehalten werden. Ab 2017 wird der Anwendungsbereich des With-

holdings auf das noch zu definierende ausländische Passthru Payments 

ausgeweitet.103 

3.3.4 Legal/Compliance 

Eine elektronische Registrierung beim IRS soll ab 2013 möglich sein. Diese 

Registrierung ist für PFFIs, registered deemed-compliant FFIs und limited 

FFIs in Nicht-FATCA-Partnerländern notwendig.104 Noch ist die Vertrags-

gestaltung allerdings nicht abschließend geklärt.   

Im Bereich Legal/Compliance ist es nach den Proposed Regulations zu-

sätzlich notwendig, einen „Responsible Officer“ zu bestimmen.105 Innerhalb 

eines Jahres nach Inkrafttreten des FFI-Vertrags hat er gegenüber dem IRS 

zu bescheinigen, dass die Prüfung der High Value Accounts abgeschlossen 

ist und das PFFI keinen Kontoinhabern beim Umgehen der FATCA-

                                                

99  Grandfathered obligations: Zahlungsverpflichtungen, die zum Zeitpunkt des Abschlusses des FFI-Vertrags 
bereits bestanden. Zahlungsverpflichtungen können sein: (a) Kapitallebensversicherungsverträge mit Auszah-
lung im Todesfall oder bei Erreichen der Altersgrenze, (b) Rentenversicherungsverträge mit Rentenzahlung 
über einen festgelegten Zeitraum (Term Certain Annuity Contract) (vgl. IRS (2012), Sec. 1471 - 2 (b) (2) 
IRC). 

100  Vgl. Intergovernmental Agreement, Artikel 4 I d). 
101  Due Dilligence: gebotene unternehmerische Sorgfalt. 
102  Vgl. KPMG (2012 a.), S. 14. 
103  Vgl. IRS (2012), Sec. 1471-2(a) IRC & den Zeitplan im Anhang. 
104  Siehe Abbildung 3: Optionen eines FFIs. 
105  Vgl. IRS (2012), Sec. 1471-4(c)(10) IRC. 
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Anforderungen verholfen hat. Innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten 

des FFI-Vertrags ist zu bestätigen, dass die Maßnahmen zur Identifikation 

von Bestandskonten abgeschlossen sind.106 Weiterhin hat der Responsible 

Officer periodisch zu bescheinigen, dass die FATCA-Pflichten eingehalten 

werden und trägt dafür die persönliche Verantwortung.  

Deutsche FFIs fallen unter das Musterabkommen, welches keinen Respon-

sible Officer verlangt. Eine persönliche Haftung für die Nicht-Einhaltung 

der Regularien entfällt somit. Dennoch wird auch hier die Registrierung von 

einer namentlich genannten Person erfolgen müssen. Die Kontrolle dieser 

Unternehmen wird zusätzlich durch eine noch nicht näher benannte Behörde 

erfolgen, welche bei dem Verdacht einer mangelhaften Umsetzung das FFI 

prüft oder von einer anderen Regierung auf den Missstand aufmerksam 

gemacht wird. Wiederholte schwere Verstöße gegen durch diese Behörde 

verhängte Auflagen können sogar zu einer Non-Compliance im FATCA-

Partnerland führen.107  

3.4 Reaktionen des Versicherungsmarktes auf FATCA  

Die Versicherungsforen Leipzig108 haben Ende des Jahres 2011 eine Um-

frage unter Versicherungsunternehmen durchgeführt, um einen Überblick 

über den Stand der Umsetzung zu erhalten. In diesem Rahmen wurden die 

Versicherungen auch nach den größten Herausforderungen durch FATCA 

befragt, siehe Abbildung 7. 

� 58 % der befragten Unternehmen schätzen die ungeklärten Fragen rund 

um den Datenschutz und die Datenfreigabe durch die Kunden als große 

Herausforderung ein.109 Dieses Problem ist nun allerdings für die Län-

der, die unter das Musterabkommen fallen, geklärt. Denn unter Beru-

fung auf eine belastbare nationale Rechtsgrundlage und unter Einbin-

dung einer nationalen Behörde ist die Datenweitergabe an die USA für 

die betroffenen Unternehmen problemlos möglich.110  

� Das Versicherungsunternehmen wird es geschätzte 20 bis 50 US-Dollar 

pro US-Kunde/-Konto kosten,111 die notwendigen Daten aufzufinden, 

zu validieren, einzuspeichern oder anzufordern. Die Kosten entstehen 

                                                

106   Vgl. KPMG (2012 a.), S. 19. 
107   Vgl. Intergovernmental Agreement Artikel 5. 
108  Kastner/Müller (2012), S. 11. 
109   Vgl. Meek (2012), S. 20. 
110   Vgl. PwC (2012 a.), S. 2. 
111  Vgl. Versicherungsforen (2011), S. 4. 
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vor allem dadurch, dass aktuelle Systeme erneuert oder ersetzt werden 

müssen. Die Neukundenprozesse sollten entsprechend angepasst und 

die Datensammlung sowie der Reportingprozess muss entwickelt wer-

den. Bedingt durch diese Tatsache steigt das operationale Risiko für 

Versicherungsunternehmen stark an. Auf Kundenseite entsteht mehr 

bürokratische Arbeit, die ggf. zur Erhöhung der Versicherungsbeiträge 

führt, um die angestiegenen administrativen Kosten zu decken. Laut 

einem Artikel im Manager Magazin werden die Kosten von FATCA 

insgesamt nach ersten Berechnungen bei 500 Milliarden US-Dollar 

weltweit liegen.112 Das ungleiche Verhältnis dieser Summe zu den 

8,714 Milliarden US-Dollar, die sich der IRS in den nächsten 10 Jahren 

an Steuermehreinnahmen erhofft, regt zum Nachdenken an. 

 

� Als eine weitere große Herausforderung sehen die Versicherungen die 

steigenden Anforderungen an das Datenmanagement. Versicherungen 

führen keine Aufzeichnungen über mögliche US-Accounts. Viele Ver-

sicherungen sind durch Merger & Acquisitions gewachsen, weshalb die 

Informationen über Kunden oft über viele Datenbanken und IT-Systeme 

verteilt sind.114 Zudem beruht die IT-Unterstützung bei Versicherungen 

„auf einer stark heterogenen Systemlandschaft, die über weite Teile 

                                                

112  Vgl. Gottschalck (2012), vom 15.07.2012. 
113  Kastner/Müller (2012), S. 11. 
114   Vgl. Meek (2012), S. 20. 
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noch durch historisch gewachsene Altsysteme abgedeckt ist.“115 Kun-

dendaten sind oft nicht aktuell und können zudem nur schwer elek-

tronisch auf US-Indizien untersucht werden.  

Im Gegensatz zu Bankprodukten werden insbesondere Lebensversiche-

rungsverträge während ihrer langen Laufzeit nicht angepasst oder ver-

ändert. Somit werden auch die Versicherten äußerst selten kontak-

tiert.116 FATCA erfordert nun eine häufigere Kontaktaufnahme, was im 

Außendienst der Versicherungsunternehmen zu erheblichen Umstel-

lungen führen dürfte.  

Der erforderliche Reportingprozess für FFIs wird für die Assekuranz 

zudem eine Herausforderung, da bis jetzt keine vergleichbaren Prozesse 

bestehen. 33 % der befragten Unternehmen halten außerdem die Koor-

dination der Fachbereiche während des Umsetzungsprozesses und die 

Einhaltung der straffen zeitlichen Vorgaben für schwierig.  

Weitere Herausforderungen, die in der Umfrage nicht explizit angesprochen 

wurden, sind: 

� Die Produktpalette großer Versicherer ist komplex. Eine der ersten Her-

ausforderungen wird sein, US-Kunden, Zahlungen aus amerikanischen 

Quellen und Investitionen in US-Anlagen, zu identifizieren. Diese Iden-

tifikation ist wegen der nicht finalen Gesetzeslage schwierig. Auch die 

Überprüfung der Anlagefonds könnte problematisch werden, da euro-

päische Fondsgesellschaften im Gegensatz zu US-Fondsanbietern ihre 

Endkunden nicht kennen.117 Die Lobbying-Bemühungen der Branche 

gegenüber dem IRS zielen darauf ab, für Fonds einen deemed compliant 

Status zu erreichen. Dieser Status würde es Fonds ermöglichen, Erträge 

aus US-Quellen ohne FATCA-Abzug zu vereinnahmen.118  

� Wie bereits erwähnt, wird der Multi-Channel-Vertrieb der Versicherun-

gen ebenfalls stark von FATCA betroffen sein. Um die Schwierig-

keiten, die in diesem Punkt auf Versicherungsunternehmen zukommen 

                                                

115   Petsch/Nissen (2009), S. 4. 
116   „Life Insurers receive information about their policyholders at inception, and at payment of benefits, 

withdrawals, or termination amounts. Industry experience demonstrates that policyholders routinely ignore 
interim requests for information.”(…) Contracts between an insurer and policyholder are a one way street.” 
(Mayr (2012), S. 1-4). 

117   Vgl. Versicherungsforen (2011), S. 4. 
118   Vgl. Ernst & Young (2012 a.), S. 14. 
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zu verdeutlichen, werden im Folgenden kurz die verschiedenen Ver-

triebswege aufgeführt:119 

− Der Versicherungsmakler arbeitet unabhängig vom Versicherer und 

ist „treuhänderischer Sachverwalter des Versicherungsnehmers“.  

− Der Mehrfachagent arbeitet mit mehreren Versicherungsunterneh-

men zusammen, ohne von einem Unternehmen abhängig zu sein. 

− Der selbständige Versicherungsvertreter („Ausschließlichkeitsvertre-

ter“) ist vertraglich an einen Versicherer gebunden und bietet nur 

dessen Produkte an. 

− Eine Vertriebsorganisation ist rechtlich selbstständig mit unter-

schiedlicher Abhängigkeit vom Versicherungsunternehmen. Die Mit-

arbeiter arbeiten z. T. als Angestellte, sind überwiegend aber selb-

ständig tätig. 

− Am Bankschalter werden vermehrt Versicherungen, die meist zu der 

eigenen Konzernstruktur der Bank gehören, verkauft. 

− Beim Annexvertrieb werden über andere Handelsunternehmen Ver-

sicherungen vertrieben, z. B. die Versicherungsprodukte von Tchibo.  

Ungeklärt ist bis jetzt, wie insbesondere wirtschaftlich unabhängige 

Versicherungsvermittler zur Einhaltung der FATCA-Regeln bewegt 

werden können. Der Responsible Officer übernimmt die Haftung, dass 

alle Vertriebswege FATCA-compliant sind. Dies ist problematisch, da 

das Versicherungsunternehmen nicht endgültig sicherstellen kann, ob 

alle Vertriebszweige die Vorschriften einhalten. Selbst unter dem Mus-

terabkommen sind die Unternehmen verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, 

dass die im Gesetz beschriebenen Pflichten eingehalten werden.  

� Versicherungsunternehmen warten nun auf klare Aussagen, wie 

FATCA in ihrem Fall umzusetzen ist. Allerdings ist es nicht ratsam bis 

dahin untätig zu warten, da es laut Markterfahrungen 12 bis 18 Monate 

dauern wird, bis Unternehmen ihre Prozesse, Systeme und Vorgänge so 

umgestellt und angepasst haben, dass sie FATCA-konform sind.120 Der 

strenge Zeitplan zwingt FFIs daher, sobald wie möglich mit dem Um-

setzungsprojekt zu beginnen.  

                                                

119   Vgl. versicherungsvermittler.de (2012), vom 15.07.2012. 
120   Vgl. Meek (2012), S. 18. 
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4 Die projektbasierte Implementierung von FATCA 

4.1 Auswirkungen auf die Unternehmensstruktur 

FATCA wirkt sich beinahe auf die komplette Architektur eines Unterneh-

mens, also seine Funktionen, Prozesse und Systeme, Mitarbeiter und Daten 

aus. Sowohl operative Einheiten wie auch Kontroll- und Steuerungsfunk-

tionen sind von FATCA berührt.121 Ein klares Bild der betroffenen Bereiche 

ist wichtig, um die Aufgaben schon zu Anfang strukturieren und verteilen 

zu können. Im Folgenden werden die wesentlichen Bereiche aufgeführt: 

� Die Aufgabe der Unternehmensleitung ist es, die Handlungsoptionen 

bezüglich FATCA festzulegen und ein Implementierungsprojekt zu 

starten. Es sind strategisch wichtige Entscheidungen zu fällen, z. B. ob 

das Geschäft mit US-Kunden fortgeführt werden soll, ob die Konzern-

struktur angepasst wird, ob die Kapitalanlage umstrukturiert wird oder 

welche Strategie die IT bei der Umsetzung des Projektes verfolgen soll. 

� Der Bereich „Compliance/Legal“ ist massiv von FATCA betroffen. Die 

Compliance-Prozesse müssen angepasst werden und die gruppenweite 

Compliance sichergestellt werden.  

� Das Asset Management bzw. die Kapitalverwaltung ist bei der Frage zu 

involvieren, in welche Investments das Versicherungsunternehmen 

investiert und welche Investments für wen gehalten werden.122  

� Das Rechnungswesen hat unter FATCA die Aufgabe, die Buchungs-

logiken entsprechend anzupassen. Daneben müssen in diesem Bereich 

die Steuerpositionen berechnet und ausgewiesen werden. Für den Fall 

des Quellensteuereinbehalts sollte eine Withholding Engine unter 

Supervision der Steuerabteilung entwickelt werden.  

� Wie bereits mehrfach erwähnt, muss im Vertrieb eine Kommunika-

tions- und Trainingsstrategie für die Kunden- und Geschäftspartner-

kommunikation entwickelt und die Kundenannahme-Prozesse müssem 

umstrukturiert werden.  

� Eine der wesentlichen Aufgaben bei der FATCA-Umsetzung liegt bei 

der IT-Abteilung. Die IT-Unterstützungssysteme müssen entlang der 

Wertschöpfungskette analysiert und angepasst werden. Die zusätzlichen 

                                                

121   Vgl. Lankhorst (2009), S. 3. 
122   Vgl. PwC (2012 c.), S. 32. 
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Daten- und Reportinganforderungen sind dabei zu beachten.123 Hierauf 

wird in Kapitel 5 gesondert eingegangen werden. 

4.2 Vorzüge eines phasenweisen Projektansatzes 

Wie eben dargestellt, ist unter FATCA eine „end-to-end“ Betrachtung, d. h. 

eine Betrachtung aller betroffenen Bereiche, Funktionen und Prozesse, 

notwendig.124 Dies ist äußerst komplex und unterscheidet sich je nach Toch-

terunternehmen. Versicherungskonzerne sind über die gesamte Konzern-

struktur im Produktportfolio breit diversifiziert. Diese Tatsache verlangt 

eine Analyse aller einzelnen Unternehmen, um ihre FATCA-Betroffenheit 

zu bestimmen. Daher spielt eine intensive Analyse der momentanen Länder, 

Konzern-, Unternehmens- und Produktstruktur eine zentrale Rolle im 

FATCA-Projekt. Eine schlichte Implementierung einer Standardlösung in 

allen Konzernteilen wäre im Hinblick auf die notwendige Gruppen-Com-

pliance nicht zielführend, da die FATCA-Lösung je Tochterunternehmen 

anders aussehen wird. Um die ungewohnt hohe Komplexität dieses Themas 

zu bewältigen, werden viele Finanzinstitutionen durch Unternehmensbera-

tungen bei ihrem Projektvorgehen unterstützt. Die Beratungen helfen zum 

einen das Projekt in überschaubare Planungs- und Realisierungsetappen ein-

zuteilen und geben Hilfestellung bei der Interpretation der Gesetzestexte und 

Erstellung der prozessualen, IT-technischen und steuerlichen Fachkonzepte.  

FATCA-Projekte sind selten mit Standard-Ansätzen lösbar. Genau deswe-

gen sind ein systematisches Vorgehen und eine detaillierte Planung not-

wendig, welchen sich eine umfangreiche Ist-Analyse anschließen sollte. Mit 

abgestuften Planungs-, Entscheidungs- und Konkretisierungsprozessen kann 

das komplexe Projekt in überschaubare Teiletappen gegliedert werden.125  

KESSLER und WINKELHOFER beschreiben als einen weiteren großen Vorteil 

der phasenweisen Strukturierung von Projekten, dass bewusst Zäsuren durch 

Meilensteine eingebaut werden.126 Dadurch wird sichergestellt, dass die Ar-

beiten der Folgephase auf bereinigten und genehmigten Zwischenprodukten 

aufbauen. Diese Meilensteine dienen der Orientierung und gestatten es, 

Weichen immer wieder neu zu stellen.127 Dies ist insbesondere bei einem 

                                                

123   Vgl. PwC (2012 f.), S. 13. 
124   Vgl. PwC (2012 b.), S. 31. 
125   Vgl. Kuster (2008), S. 17. 
126   Vgl. Kessler/Winkelhofer (2004), S. 45. 
127  Vgl. Litke (2007), S. 29. 
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umfangreichen Projekt, 
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128  Litke (2007), S. 21. 
129  In Anlehnung an PwC (2012 g.), S. 10.
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begonnen werden, damit sie eine Vorreiterrolle im Projekt einnehmen

                                                

In Anlehnung an PwC (2012 g.), S. 10. 
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können. Solch ein Pilotprojekt bietet den Vorteil, dass die Auswirkungen 

von FATCA leichter abgeschätzt und im späteren Projektverlauf in der Pra-

xis erprobte Verfahren eingesetzt werden können. Des Weiteren können so 

bereits identifizierte Fehlerquellen zukünftig vermieden werden (sog. 

„lessons learned“). In diesem Kontext empfiehlt es sich auch, sich zunächst 

auf Produkte zu konzentrieren, die klar von FATCA betroffen sind (z. B. 

kapitalbindende Lebensversicherungen).130 Die Überprüfung der ermittelten 

Projektergebnisse bei diesen Pilotprodukten und -gesellschaften ermöglicht 

die Einhaltung eines straffen Zeitplans. Zudem werden dadurch Projekt-

ressourcen optimal eingesetzt.  

4.3 Konkretisierung der FATCA-Umsetzungsplanung für einen 

internationalen Versicherungskonzern 

4.3.1 Branchengerechter Einstieg in ein FATCA-Projekt 

Im Unterschied zu Banken pflegt die Assekuranz eine andere Anlagestruk-

tur und damit auch einen anderen Umgang mit Risiken und Sicherheiten. 

Bei Versicherungsunternehmen steht die dauerhafte Erfüllbarkeit der oft 

langfristigen Leistungsverpflichtungen gegenüber ihren Kunden im Vorder-

grund, Banken jedoch sind mehr an möglichst hohen Margen zwischen 

Markt- und Kreditzins interessiert.131 Der Projektansatz muss sich schon 

alleine wegen der unterschiedlichen Risikobereitschaft bei Banken und Ver-

sicherungen unterscheiden. Banken sind bei der Umsetzung regulatorischer 

Großprojekte in Übung und gehen bei der Umsetzungsplanung des FATCA-

Projektes schnell und pragmatisch vor. Versicherungen haben diese Routine 

nicht. Neben seiner Risikoaversion ist der Versicherungsmarkt für seine Zu-

rückhaltung bei der Umsetzung von Projekten mit immensen Auswirkun-

gen, wie FATCA sie hat, bekannt.132  

Für die Versicherungsbranche eignen sich daher extern moderierte und ge-

führte Initialisierungsworkshops vor dem Projektbeginn als Einstieg. So 

können die wichtigsten Beteiligten und Betroffenen an dem FATCA-Projekt 

einen Überblick über die oft gänzlich fremde Materie erhalten. Zudem kann 

im Rahmen des Initialisierungsworkshops ein erster Überblick über die 

Betroffenheit des Versicherungskonzerns von FATCA getroffen werden. 

                                                

130  Vgl. PwC (2012 g.), S. 5. 
131  Vgl. Pohl (2012), vom 16.07.2012. 
132  Stockkamp/Beermann (2007), S. 1. 
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Dieser Einstieg ermöglicht den risikoaversen Versicherungsunternehmen, 

sich mit dem FATCA-Projekt vertraut zu machen, die thematische Trag-

weite zu erkennen und schnellstmöglich mit den ersten Schritten des Pro-

jektes, also der Initialisierung, zu beginnen.  

4.3.2 Initialisierung  

Auf den Initialisierungsworkshop aufbauend sollten in der Initialisierungs-

phase die erforderlichen Mittel (personell, finanziell und organisatorisch) 

zugeteilt werden. Eine Projektstruktur muss geschaffen werden, in der das 

Projektteam, die Verantwortlichkeiten und eine hierarchische Rollenvertei-

lung festlegt werden.133 Dies ist wichtig, da fast alle Bereiche eines Unter-

nehmens von FATCA betroffen sind. Die Form der Kommunikation und des 

Wissensaustausches muss bestimmt werden. Ziel der Initialisierungsphase 

ist es, Anforderungen und Probleme so weit zu konkretisieren, dass ein 

klarer Auftrag an die Projektleitung und das Projektteam übergeben werden 

kann.134 In einer Projektvereinbarung müssen die Projektprioritäten und die 

grobe Aufgabenstellung festgehalten werden.135 

In der Phase der Initialisierung beginnen Aufgaben, die sich während der 

gesamten Projektlaufzeit wiederholen. Zum einen ist es für Versicherungs-

unternehmen wichtig, ihre spezifischen Interessen sowohl in den USA als 

auch in Deutschland durch Lobbyarbeit zu vertreten, um Einfluss auf die 

Gesetzesgestaltung zu nehmen. Diese Aktivitäten sind insbesondere bis zur 

Veröffentlichung der Final Regulations und im Hinblick auf das Muster-

abkommen von großer Bedeutung. Aber auch nach der Veröffentlichung der 

finalen Gesetzestexte wird das Lobbying weiterhin von zentraler Bedeutung 

sein, um bei den praktischen Auslegungen der regulatorischen Anforderun-

gen Erleichterungen zu erreichen. 

Während der gesamten Projektlaufbahn ist es zudem wichtig, die jeweils 

neuen Projektmitglieder zu schulen. Der Trainings- und Kommunikations-

ansatz ist stets weiterzuentwickeln.  

Aufgrund der rechtlichen Unsicherheiten sollten bereits während der Initiali-

sierungsphase zentrale Arbeitshypothesen festgelegt und dann stetig weiter-

entwickelt werden. Dieser Schritt ist wichtig, allerdings nicht einfach. Ar-

                                                

133  Vgl. Pwc (2012 d.), S. 5. 
134  Winkelhofer, S. 19. 
135  Vgl. Kuster (2011), S. 20. 
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beitshypothesen erleichtern die Projektplanung, müssen allerdings während 

des gesamten Projektverlaufes ständig überarbeitet und ergänzt werden, so-

bald neue Erkenntnisse gewonnen oder von Seiten des IRS oder des lokalen 

Gesetzgebers neue Anforderungen veröffentlicht wurden. Die stetige Über-

arbeitung der Arbeitshypothesen ist auch Grundlage des Projektmanage-

mentprinzips von DEMING.136 Dieser Kreislauf, siehe Abbildung 9, stellt die 

Grundlage der Phasenplanung eines Projektes dar. Es ist notwendig „den 

Werdegang einer Lösung in überschaubare Teiletappen zu gliedern. Damit 

wird ein abgestufter Planungs-, Entscheidungs- und Konkretisierungspro-

zess mit vordefinierten Marschhalten (Meilensteinen) (…) ermöglicht.“137  

 

Der Start des aktiven FATCA-Projektes sollte während eines Projekt-Kick-

Offs erfolgen. Das Ziel dabei ist es, allen Beteiligten einen Überblick über 

FATCA, das Projektvorhaben sowie den Projektplan zu geben. Die grund-

sätzliche Organisationsstruktur der Projektzusammenarbeit untereinander 

und mit dem Management sowie die Rahmenbedingungen im Projekt sollten 

zu diesem Zeitpunkt definiert werden. Sobald das Fundament des Projektes 

gelegt ist, kann mit der Vorstudie fortgeschritten werden. 

4.3.3 Vorstudie und Konzept 

Die Vorstudie dient der Ermittlung der FATCA-Betroffenheit des Versiche-

rungskonzerns. Dazu muss zunächst im Rahmen einer Ist-Analyse139 die 

Struktur des Konzerns definiert werden, um einen Überblick über mögliche 

                                                

136  Vgl. Bohinc (2010), S. 30. 
137  Kuster (2011), S. 17. 
138  Bohinc (2010), S. 31. 
139  Ist-Analyse: Darstellung des gegenwärtigen Informationsstandes durch eine Analyse (vgl. 

Kessler/Winkelhofer (2004), S. 47). 
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betroffene Unternehmenseinheiten und -beteiligungen zu erhalten. Wie in 

Kapitel 3.2 beschrieben, kann nur durch eine sich anschließende Analyse 

der vertriebenen Produkte festgestellt werden, welche Konzerntöchter als 

FFI oder NFFE klassifizieren. Nach dieser Analyse können mögliche Com-

pliance-Szenarien für die einzelnen Konzerneinheiten entwickelt werden. 

Um die Untersuchung möglichst vollständig durchzuführen, sollten im Vor-

aus ein bestimmter Filter sowie die notwendigen Prozessschritte festgelegt 

werden. An diesem Identifizierungsprozess müssen zahlreiche Einheiten von 

der Rechts-, über die Steuer- bis hin zu weiteren Backoffice-Abteilungen 

eingebunden werden.  

Die von FATCA betroffenen Konzerneinheiten sind je nach Auswirkungs-

grad von FATCA zu priorisieren und die betroffenen Daten, Kunden, 

Produkte und Systeme zu identifizieren. Erst dann kann der Handlungs-

bedarf festgestellt werden, der zur Erreichung des passenden FATCA-Status 

notwendig ist. Dieser Handlungsbedarf umfasst somit Aktivitäten, die 

notwendig sind, um die Lücke zwischen Ist- und Soll-Zustand zu schließen. 

Bekannt ist dieses Vorgehen unter dem Begriff Gap-Analyse, die zum Ende 

der Vorstudie durchgeführt werden sollte.  

Im Rahmen der Vorstudie sind außerdem die Zahlungsempfänger nach der 

FATCA-Betroffenheit zu klassifizieren. Zu diesem Zeitpunkt sind die Kun-

denstrukturen auf US-Kunden zu untersuchen und entsprechende Kunden-

daten zu sammeln, zu identifizieren und zu analysieren.140 Gleichzeitig sind 

die möglicherweise betroffenen Kernprozesse und Systeme auszuwerten. 

Dies stellt im FATCA-Projekt einen wichtigen und umfangreichen Schritt 

dar, weil nur dadurch klar wird, welche IT-Systeme und Prozesse verändert 

und welche neu entwickelt werden müssen. Es sollte kritisch geprüft 

werden, inwieweit neue Reportingprozesse und ggf. Withholding-Prozesse 

in die bestehenden Strukturen integriert werden können. Ein fundiertes 

Verständnis über die bestehenden Einkommensflüsse aus US-Quellen ist 

hierfür essentiell. Grundsätzlich existieren die meisten Prozesse, die durch 

FATCA gefordert werden, bei Versicherungsunternehmen noch nicht, da 

diese bis jetzt kaum von regulatorischen Vorschriften wie FATCA betroffen 

waren. Das kann als Vorteil gesehen werden, da die notwendigen Prozesse 

neu entwickelt werden können, ohne auf bestehende Vorgänge Rücksicht 

nehmen zu müssen. Da es unter Umständen sinnvoll ist einige Prozesse 

                                                

140  Vgl. PwC (2012 g.), S. 23. 
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outzusourcen, sollte bereits während der Vorstudie Kontakt zu potentiellen 

Unternehmen aufgenommen werden, um spätestens im Rahmen der 

Konzeption eine Make-or-Buy-Entscheidung treffen zu können.  

Als Resultat der Gap-Analyse kann im nächsten Schritt ein Konzept für die 

Umsetzung etabliert werden. „Darin ist die Zielerreichung, Funktionstüch-

tigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit fundiert zu beurteilen.“141 

Voraussetzung für die Entwicklung eines Konzeptes ist das Durchspielen 

zahlreicher Handlungsoptionen und Umsetzungsstrategien im Rahmen meh-

rerer Business Cases.142 Die Optionen zur Durchführung des FATCA-Pro-

jektes werden je nach Geschäftsbereich unterschiedlich sein. Allerdings ist 

es für einen Versicherungskonzern ratsam, das FATCA-Projekt zentral zu 

steuern, da in den meisten Einheiten von Grund auf neue Systeme/Prozesse 

zu entwickeln sind. 

Nach der Entscheidung für eine Strategie und einer Validierung der bereits 

gefällten Ergebnisse können ein Konzept entwickelt und der Umfang der not-

wendigen Projektschritte abgeschätzt werden. Zu diesem Zeitpunkt sollte 

ein Meilensteinplan die nächsten Phasen gliedern und Teilprojekte definie-

ren.143 Dies muss für den Gesamtkonzern, aber auch für alle betroffenen 

Tochterunternehmen geschehen. Je nach Produktstruktur und Sitz der Toch-

ter sehen die Maßnahmenpakete und Umsetzungsschritte unterschiedlich 

aus. Mit der Kenntnis der einzelnen Projektschritte können nun auch in 

einem höheren Detailierungsgrad die Kosten des Projektes geplant und In-

vestitionsentscheidungen getroffen werden.  

Im Rahmen der Projektplanung sollten auch die gesetzten Meilensteine und 

Arbeitshypothesen eine regelmäßige Überprüfung erfahren und ein fundier-

tes Risikomanagement etabliert werden, welches in Kapitel 5.1 näher be-

leuchtet wird. Alleine die Tatsache, dass die Final Regulations erst gegen 

Ende 2012 erwartet werden, macht es notwendig bis dahin mit Arbeits-

hypothesen zu arbeiten. Änderungen gegenüber gewappnet zu sein bedeutet, 

„bereits in der Projektstartphase die Rahmenbedingungen vorzusehen, die 

während des Projektablaufes ein geeignetes Management von Änderungen 

gewährleisten.“144 Somit muss bereits vor der konkreten Umsetzung ein 

Change Management etabliert sein. Als eine weitere Maßnahme zur Ein-

                                                

141  Kuster (2011), S. 21. 
142  Vgl. PwC (2012 d.), S. 28. 
143  Vgl. Kessler/Winkelhofer (2004), S. 152. 
144  Patzak/Rattay (2004), S. 107. 
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dämmung der Risiken des FATCA-Projektes eignet sich auch hier die Pilo-

tierung in bestimmten Themenstellungen, um relevante Schritte zu testen.145  

Abschließend sollten die Kommunikations- und Trainingsstrategien ständig 

verfeinert werden. Der Umgang mit Anfragen von Kunden ist wesentlich, 

um keinen Imageverlust zu erleiden. Außerdem müssen das Projektteam 

und die Verantwortlichen der Konzerntöchter rechtzeitig mit dem erforder-

lichen FATCA-Wissen ausgestattet werden. Die Trainings- und Kommuni-

kationsstrategie des FATCA-Projektes ist allerdings nicht nur hierauf zu 

beschränken. Im Rahmen der Initialisierung wurde bereits das interne 

Training für Projektmitglieder und betroffene Mitarbeiter angesprochen. 

Dieser Prozess besteht während des gesamten Projektes weiter, da stetig 

neue Projektmitglieder zu den Projekten stoßen können, sich die rechtlichen 

Vorgaben weiterentwickeln und sich die Entwicklungslandschaft innerhalb 

des Projektes ständig ändert. 

4.3.4 Realisierung und Implementierung 

Nur wenn nach einer belastbaren Planung gearbeitet wird, kann davon aus-

gegangen werden, dass die Implementierungsphase erfolgreich verläuft. Da-

bei kann es vorkommen, dass die Realisierung und die Konzepterstellung 

beinahe parallel verlaufen.146 In dieser Phase muss ausgeführt werden, was 

vorher geplant wurde, insbesondere die Implementierung der neu abzufra-

genden Merkmale im Neukundenprozess, die neuen Datenfelder in den IT-

Systemen und der Compliance-Prozess müssen vorangetrieben werden. Für 

Konzerneinheiten, die nicht in FATCA-Partnerländern heimisch sind, muss 

ggf. ein FFI-Agreement abgeschlossen werden. Ferner sind ein Meldewesen 

an die lokale Steuerbehörde oder den IRS zu entwickeln und auch ein Res-

ponsible Officer zu bestimmen.  

Im letzten Schritt des Projekts müssen die neuen Maßnahmen und Projekt-

ergebnisse in den Alltag überführt werden (Implementierung). Genügend 

Zeit sollte dabei für das Testen der neu entwickelten Prozesse und Systeme 

eingeplant werden. Um größere Fehler zu vermeiden empfiehlt es sich, 

Prozesse schrittweise und pilotiert einzuführen. Nach KUSTER kann die 

Implementierungsphase „sehr heikel und langwierig“147 sein. Ziel für das 

FATCA-Projekt ist es, alle Anforderungen fristgerecht umzusetzen, um 

                                                

145  Vgl. PwC (2012 d.), S. 19. 
146  Vgl. Kuster (2011), S. 22. 
147  Kuster (2011), S. 23. 
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nicht Gefahr zu laufen, non-compliant zu werden. Neben dem Responsible 

Officer sollten im Rahmen des FATCA-Projektes weitere Zuständigkeiten 

für die fortlaufende Überprüfung der Prozesse und ähnliche Aufgaben fest-

gelegt werden, um die FATCA-Compliance auch in Zukunft halten zu kön-

nen. Es sei darauf hingewiesen, dass das hier beschriebene Projekt nur der 

Erreichung einer FATCA-Compliance dient. Für eine dauerhafte FATCA-

Lösung sollte geprüft werden, ob das Projekt auszubauen ist oder auch 

(Teil-) Lösungen zugekauft werden sollten.  

5 Die wesentlichen Erfolgsfaktoren eines FATCA-

Projektes im Versicherungsumfeld 

5.1 Umgang mit Projektrisiken  

Die Bedeutung des Risikomanagements während der Anfangsphase wurde 

bereits angesprochen. Zu Anfang eines Projektes sind die Risiken und ihre 

Auswirkungen am größten. Dies reduziert sich allerdings im Projektverlauf, 

da der Wissensstand im Laufe des Projektes und mit dem Umfang der reali-

sierten Lösungen wächst.148 Auf eine Ausgewogenheit in der negativen Kor-

relation von Risiko und Wissen ist zu achten. 

Der Einsatz von Arbeitshypothesen hilft in der Praxis Risiken rasch zu ver-

kleinern. Die Schwierigkeit der Definition einer Hypothese besteht darin, 

sich zwischen risikoreicheren, aber kosteneffizienteren Hypothesen und 

sichereren, aber wesentlich teureren Varianten zu entscheiden. Dies sei am 

Beispiel Withholding verdeutlicht: Ein Versicherer mit Konzerntöchtern in 

Nicht-FATCA Partnerländer entscheidet sich gegen die Entwicklung einer 

kostspieligen Withholding-Engine, da er aufgrund der Entwicklung in den 

Partnerländern davon ausgeht, das Withholding konzernweit umgehen zu 

können. Im Nachhinein stellt sich Annahme als unzutreffend heraus; das 

Unternehmen muss für eine Vielzahl von Kunden Quellensteuer einbehal-

ten, ohne rechtzeitig eine elektronische Lösung dafür entwickelt zu haben.  

Die Entscheidung für oder gegen bestimmte Arbeitshypothesen wird er-

leichtert, wenn eine Priorisierung der möglichen Risiken in einer Risiko-

matrix erfolgt. So kann sich das Unternehmen auf die Behandlung von Risi-

ken mit einer hohen Eintrittswahrscheinlichkeit und großen Auswirkungen 

                                                

148  Vgl. Kuster (2011), S. 49. 
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auf das Projekt fokussieren. Dieser Risikotyp ist in der Risikomatrix in Ab-

bildung 10 rechts oben (rot) zu sehen. Eine wiederkehrende Einordnung der 

Risiken nach Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit erleichtert die 

Überwachung und zeitnahe Reaktion auf Gefahren für das Projektvorgehen. 

 

Grundlegende und wichtige Risiken sollten im Rahmen von Business Cases 

durchgerechnet werden. Einige Fragestellungen, zu denen es sich empfiehlt 

schon früh Arbeitshypothesen zu entwickelt, sind beispielsweise: 

� Musterabkommen: Bis jetzt sind zwei Varianten des Musterabkommens 

veröffentlicht worden, die auf die Besonderheiten des lokalen Marktes 

Rücksicht nehmen. Eine Überführung in nationales Recht steht zum jetzi-

gen Zeitpunkt noch aus. Zusätzlich erklären immer weitere Länder ihre 

Absicht, gemeinsam einen praktikablen und effektiven alternativen An-

satz zu entwickeln, der die Ziele von FATCA weiterträgt.150 Wie dieser 

aussehen wird, ist bisher reine Spekulation, allerdings ist bereits jetzt 

                                                

149  Rudolff/Ferstl (2009), vom 16.07.2012. 
150  Vgl. Bilaterales Musterabkommen Artikel 6 Abschnitt 2. 
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schon absehbar, dass durch die uneinheitliche Gesetzesgrundlage einiger 

Mehraufwand entstehen wird. Hier sind Annahmen zu treffen, wie die 

weitere Entwicklung aussehen wird.  

� Rückversicherungen: Laut Musterabkommen qualifizieren Rückversiche-

rungsprodukte nicht als Financial Accounts unter FATCA, da sie kaum 

Möglichkeiten für Steuerhinterziehung bieten. Nach den Proposed Re-

gulations besteht diese Ausnahme allerdings nicht. Laut mündlicher Aus-

sage des IRS werden Rückversicherungen allerdings wahrscheinlich nicht 

in den Anwendungsbereich von FATCA fallen. Hierzu ist je nach Risiko-

neigung des Unternehmens eine Arbeitshypothese zu formulieren.151 

� Risikolebensversicherungen: Grundsätzlich sind Risikolebensversicherun-

gen von FATCA ausgenommen. Voraussetzung sind gleichbleibende, 

regelmäßige Zahlungen, die deutsche Risikolebensversicherungen mit 

Einmalbeiträgen nicht erfüllen. Diese Versicherungsform ist in den USA 

untypisch, weshalb der IRS diesen Fall nicht bedachte. Daher wäre eine 

mögliche Arbeitshypothese, dass auch diese Versicherungen, auch wenn 

sie die derzeitigen FATCA-Anforderungen nicht erfüllen, kein cash 

value Produkt darstellen.152  

� Kontowert eines Versicherungsvertrages: Die Proposed Regulations klä-

ren nicht, welcher Wert als Kontowert bei Versicherungen zählt (Ablauf-

leistung, Rückkaufs- oder Garantiewert).153 Zudem ist nicht eindeutig, ob 

der Wert sich auf die Endleistung oder einen Stichtagswert bezieht.154 

Welcher Wert als Arbeitshypothese verwendet wird, muss individuell ab-

gewogen werden, bis dies endgültig seitens des IRS geklärt ist. 

5.2 Herausforderung der IT-technischen Umsetzung 

Von Seiten der IT sind weit reichende Aktivitäten notwendig, da fast alle 

IT-Bereiche von FATCA betroffen sind. Abbildung 11 zeigt einen Über-

blick über alle FATCA-Anforderungen, die sich auf die IT beziehen. Da 

                                                

151  Vgl. PwC (2012 f.), S. 29. 
152  Vgl. PwC (2012 a.), S. 5. 
153  Zu den Begriffen vgl. Thurner (2008), S. 9 f.: (a) Ablaufleistung: Auszahlungsbetrag, der bei Eintritt des 

Versicherungsfalles vom Versicherer geleistet wird; (b) Innerer Wert: Wert der angesparten Kapitalanlagen 
einer Versicherungspolice; (c) Rückkaufswert: Summe, die bei vorzeitiger Beendigung der Versicherung 
ausgezahlt wird. Diese wird als Zeitwert der laufenden Versicherungsperiode entwickelt und ist am Anfang 
meistens negativ; (d) Garantiewert: Gesamtheit der Versicherungsleistungen, auf die ein Versicherungs-
nehmer bei vorzeitiger Vertragsbeendigung Anspruch hat. (Rückkaufswert + Versicherungssumme). 

154 Vgl. PwC (2012 e.), S. 8. 
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sowohl die Datenbanken, als auch die Systeme und die Schnittstellen zum 

Kunden angepasst werden müssen,155 ist es für die erfolgreiche Bewältigung 

der IT-technischen Anforderungen essentiell, einen Überblick zu bewahren. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beispielhaft ist es im Front-Office-Bereich sinnvoll, den Kundenannahme-

prozess zu erweitern. Von US-Kunden ist eine Verzichtserklärung einzuho-

len, um die Daten später an den IRS weiterleiten zu können – in Partnerlän-

dern ist eine sog. Selbstzertifizierung vom Kunden zu fordern. Um relevante 

Kundeninformationen jederzeit aktuell parat zu haben, sollten die bestehen-

den Systeme so erweitert werden, dass möglichst effektiv Informationen 

dokumentiert, validiert, nachgehalten und gespeichert werden können. Die 

Systeme müssen ferner die Bestandsverwaltung bei der laufenden Über-

wachung (physisch und elektronisch) der US-Kunden unterstützen. Ein 

Unternehmen sollte beispielsweise rechtzeitig erfahren, ob eine bestimmte 

Wertgrenze überschritten wurde. Die Datenbanken der Versicherer müssen 

daher in vielfältiger Weise für das effektive Management der Kunden-, 

Konten-, Produkt-, und Unternehmensinformationen ausgeweitet werden.157  

Neben den beschriebenen Prozessen, sind auch neue Prozesse in Richtung 

IRS bzw. nationale Behörde notwendig, d. h. Reporting- und ggf. Withhol-

                                                

155  Vgl. PwC (2012 h.), S. 49. 
156  In Anlehnung an PwC (2012 g.), S. 11. 
157  Vgl. PwC (2012 h.), S. 49. 
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ding-Prozesse. Da diese Prozesse bei Versicherungsunternehmen noch nicht 

bestehen, hat die IT hier vollkommen neue Wege zu bestreiten. Für das jähr-

liche Reporting sind Bruttoerträge, Abgänge und Kontenauflösungen für 

US-Kunden aufzuzeichnen. Zahlungen, auf die möglicherweise ein With-

holding zukommt, müssen klar identifiziert sein.  

5.3 Enterprise Architecture Management und IT-Compliance zur 

Erfüllung der FATCA-Vorgaben 

Besonders umfangreich wird das FATCA-Projekt für einen großen Konzern, 

der in mehreren Ländern ansässig ist, viele verschiedene Produkte vertreibt 

und eine komplizierte Unternehmensarchitektur hat. Um eine erfolgreiche 

Realisierung des Projektes zu ermöglichen muss die „Architektur“, d. h. der 

„Bauplan“ eines Unternehmens, bekannt sein.158 Diese wird in der Literatur 

als „Enterprise Architecture“ (EA) beschrieben und ist die ganzheitliche 

Sichtweise von Geschäfts- und Informationsprozessen. Optimaler Weise 

sollte die Logik hinter Geschäftsprozessen und der entsprechenden IT-Infra-

struktur so gestaltet werden, dass die Unternehmensinfrastruktur möglichst 

effektiv ist.159 Da das FATCA-Projekt in fast allen Bereichen des Unterneh-

mens ansetzt und zahlreiche Prozesse und Systeme betrifft, sollte FATCA 

als Chance betrachtet werden Strukturen dort zu implementieren, wo sie in 

den Geschäftsprozessen noch fehlen. 

Nach AHLEMANN ist EAM „a management practice that establishes, 

maintains and uses a coherent set of guidelines, architecture principles and 

governance regimes that provide direction and practical help in the design 

and development of an enterprise’s architecture to achieve its vision and 

strategy.”160 Ein positiver Projektverlauf wird maßgeblich durch ein gutes 

EAM bestimmt.161 Hierzu ist eine intensive Koordination zwischen Busi-

ness und IT notwendig. Durch EAM kann die Qualität der IT-Prozesse er-

höht und die Komplexität der IT-Infrastruktur minimiert werden. Dadurch 

kann das Unternehmen systematisch entsprechend seiner strategischen An-

forderungen weiterentwickelt und die Steuerungsfähigkeit und Auditierbar-

keit erhöht werden.162 Nach der Studie „IT-Strategie 2011: Enterprise Archi-

                                                

158  Lankhorst (2010), S. 6. 
159  Vgl. Weber (2011) -, S. 12. 
160  Ahlemann et. al. (2012), S. 3. 
161  Vgl. Schwarzer (2009), S. 7. 
162  Vgl. Ahlemann et. al., S. 8; Klotz (2009), S. 18. 
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tecture Management in der Versicherungswirtschaft“ bezweifeln 90 % der 

IT-Führungskräfte in der Versicherungsbranche, dass ihrem Unternehmen 

das Zusammenspiel von Schlüsselprozessen und IT gelingt.163 Dabei hat 

EAM für Versicherungen eine zentrale Bedeutung: IT-Manager aus Häusern 

mit weit entwickelten EAM-Strukturen erwarten eine deutlich über dem 

Branchenschnitt liegende wirtschaftliche Entwicklung ihrer Unternehmen. 

Der Grund liegt darin, dass EAM den Versicherungen hilft, Geschäftsziele 

und dahinter liegende IT-Erfordernisse besser aufeinander abzustimmen. In 

komplexen FATCA Projekten können durch ein gutes EAM Transparenz 

geschaffen und die Prozesseffektivität gesteigert  werden.  

EAM und Compliance greifen also ineinander und korrelieren positiv zuein-

ander. Compliance bedeutet, dass ein Unternehmen die verbindlich vorge-

gebenen bzw. als verbindlich akzeptierten Vorgaben nachweislich einhält.164 

Die Erreichung der Compliance ist ein Ziel unternehmerischen Handelns und 

ein Element der ordnungsmäßen Unternehmensführung (Corporate Gover-

nance), da eine Vernachlässigung der Compliance-Aufgaben für Manage-

ment und Unternehmen zu erheblichen Risiken führen kann.165 Um z. B. 

FATCA-Vorgaben einhalten zu können, bedarf es ausgeprägter Maßnahmen 

zur Steuerung und Überwachung der IT-Systeme. Daher sollte die IT als 

Teilbereich der Compliance-Anstrengungen getrennt betrachtet werden. 

Damit wird der steigenden Relevanz der Information als Produktions- und 

Wettbewerbsfaktor Rechnung getragen.166 IT-Compliance ist folglich „ein 

Zustand, in dem alle für die IT des Unternehmens relevanten Vorgaben 

nachweislich eingehalten werden.“167 Sowohl die Planung, als auch die Ent-

wicklung und der Betrieb der Informationssysteme sollten den FATCA-

Vorschriften entsprechen.168 Natürlich können die Compliance-Anforderun-

gen auch durch den Einsatz von verschiedenen Softwareprodukten einge-

halten werden. Im Rahmen des FATCA-Projektes ist dies beispielsweise 

durch den Zukauf einer Datenmanagementlösung möglich.  

Der IT-Compliance-Begriff wird folglich zum einen so verstanden, dass IT 

als Mittel zum Erreichen von Compliance genutzt wird, und zum anderen, 

dass die IT Träger von Compliance-Aufgaben ist.169 Das Ergebnis, die rele-

                                                

163  Vgl. Laub (2011), S. 1. 
164  Vgl. Klotz (2011), S. 3. 
165  Vgl. Falk (2012), S. 1. 
166  Vgl. Falk (2012), S. 3. 
167  Vgl. Klotz (2009), S. 6. 
168  Vgl. Klotz (2011), S. 8. 
169  Vgl. Klotz (2009), S. 7. 
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vanten Vorgaben einzuhalten, sollte in beiden Fällen erreicht werden. Die 

Verantwortung für die Einhaltung der FATCA Vorschriften liegt in Nicht-

FATCA-Partnerländern beim Responsible Officer. Doch letztendlich wür-

den sich die Folgen einer Nicht-Compliance auf die Unternehmensleitung 

auswirken. Diese Folgen können, insbesondere für ein international breit 

aufgestelltes Unternehmen, immens sein. Daher ist Compliance nach dem 

Deutschen Corporate Governance Kodex ausdrücklich als Geschäftslei-

tungsaufgabe verankert.170 Umso schwieriger ist es, alle beteiligten Parteien 

durch alle Geschäftsbereiche so zu koordinieren, dass notwendige Aufgaben 

rechtzeitig delegiert werden.  

5.4 Chancen einer strategischen Implementierung von FATCA für 

Versicherungskonzerne 

Ist das FATCA-Projekt umgesetzt, ist das Unternehmen nicht nur FATCA 

konform, sondern konnte im besten Fall zahlreiche weitere Chancen wäh-

rend des Projektes nutzen. Damit hätte das Unternehmen weit mehr erreicht, 

als nur die Nachteile einer Nicht-Compliance zu vermeiden.  

Wie in Kapitel 3.4 erläutert, stellt der heterogene Datenhaushalt bei Ver-

sicherungen für die Umsetzung von FATCA ein Problem dar. FATCA ist 

ein Anlass die Kundendaten neu zu strukturieren und Transparenz in die 

Systeme zu bringen. Zudem können IT-Prozesse an Qualität gewinnen,171 

wenn die neuen Prozesse so aufeinander abgestimmt werden, dass Syner-

gien zu bestehenden Prozessen genutzt werden können und Freiraum für 

weitere Compliance-Anforderungen geschaffen wird. Neben den USA pla-

nen auch die EU und OECD Abkommen, um die steuerliche Informations-

transparenz zu erhöhen. Strategisch wertvoll ist es, wenn Unternehmen be-

reits jetzt weitere, multilaterale Ansätze172 bedenken, um Anforderungen in 

der Zukunft leichter umsetzen zu können. Beispielsweise müssen im Rah-

men von FATCA bestimmte Daten an die US-Steuerbehörde weitergeleitet 

werden. Dieser Prozess sollte am besten so entwickelt werden, dass ein 

Reporting anderer Daten auch an andere Regierungen leicht umsetzbar ist. 

FATCA kann einen Anstoß geben, die IT-Infrastruktur weniger komplex zu 

gestalten und somit die Kluft zwischen IT- und Fachbereich, durch eine 

Optimierung des EAM, zu verkleinern. KOHL betont, dass die Führungs-

                                                

170  Vgl. Quentmeier (2012), S. 19. 
171  Vgl. Klotz (2009), S. 18. 
172  Multilateral: „vielseitig“ – Kooperation mehrerer Staaten auf gleichberechtigter Basis. 
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riege von Versicherungen großes Optimierungspotenzial im eigenen Haus 

verschenkt, wenn sie sich nicht aktiv mit einem guten EAM auseinander-

setzt. AHLEMANN schrieb hierzu: „Companies realize that their IT invest-

ments have no value unless they are used to improve organizational 

effectiveness and efficiency, increase employee productivity and implement 

new strategies. Hence, the planning of the IS landscape needs to be closely 

linked to the strategic and organizational directions“.173 

Weitere Chancen, die durch das FATCA-Projekt entstehen, sind die Einhal-

tung von IT-Sicherheitszielen, wie Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Inte-

grität sowie die Reduzierung von IT-Risiken, denn Compliance-Maßnah-

men sind meistens ein Teil des Risikofrüherkennungs- oder Überwachungs-

systems,174 welches optimiert werden kann. 

Langfristige Kosteneinsparungen resultieren daneben auch aus der Automa-

tisierung manueller Arbeitsabläufe. Die heterogene Datenlage in Versiche-

rungen kann im Rahmen des FATCA Projekt beseitigt werden, wodurch 

weitere Arbeitsschritte eingespart werden. Eine einmalige und gute Imple-

mentierung führt langfristig zu geringeren Kosten in der IT-Administration 

und -Wartung oder bei der Durchführung von Prüfungsroutine.175 Nach 

FALK „müssen Investitionen in IT-Compliance auch als Chance zur Ver-

besserung von Qualität, Leistungsfähigkeit und strategischer Ausrichtung 

der IT angesehen werden.“176 

Insgesamt zeigen die Einblicke in die Umsetzung der FATCA-Projekte, 

dass FATCA einige Chancen für Unternehmen bietet. Natürlich ist der Um-

setzungsaufwand für FATCA als eines der ersten großen regulatorischen 

Projekte, von denen Versicherungen betroffen sind, gewaltig. Wird aller-

dings die Chance zur strategischen Implementierung genutzt, kann dies bei 

der Umsetzung weitere Abkommen zu Verbesserung der steuerlichen Infor-

mationstransparenz nützen. Im nächsten Kapitel wird zu lesen sein, welche 

weiteren Verträge neben FATCA zu erwarten sind und inwieweit FATCA 

als Grundlage eines gemeinsamen, multilateralen Ansatzes dienen könnte. 

                                                

173  Ahlemann et. al. (2012), S. 15. 
174  Vgl. Quentmeier (2012), S. 20. 
175  Vgl. Klotz/Bartonitz (2011), vom 17.07.2012. 
176  Falk (2012), S. 11. 
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6 FATCA im Rahmen der globalen steuerlichen 

Informationstransparenzdebatte 

6.1 Ausmaß der globalen Steuertransparenzdebatte 

HARVEY, der den IRS bei der Entwicklung von FATCA maßgeblich unter-

stützte, betont, dass zumindest eines der Ziele FATCAs war, es als Modell 

zur Nachahmung für andere Länder zu entwickeln. Wenigstens ist die Ko-

operation mit ausländischen Regierungen laut MORSE
177 zwingend erforder-

lich: „FATCA almost certainly cannot solve the problem of U.S. taxpayers‘ 

offshore accounts without the cooperation of non-U.S. governments.“178 Bis 

zum Abschluss der ersten Joint Statements im Februar 2012 war FATCA 

eine unilaterale Maßnahme der USA, also kein Abkommen, das auf Gegen-

seitigkeit beruht. In jener gemeinsamen Erklärung, äußern die USA „sich in 

Bezug auf die Erhebung von Informationen über die US-Konten von 

Steuerinländern des FATCA-Partners und deren automatische Meldung an 

die Behörden des FATCA-Partners zu Gegenseitigkeit zu verpflichten.“179 

Dieser Gedanke wurde noch einmal im Musterabkommen im Artikel 6 

Absatz 1 „Reciprocity“ bekräftigt. 

Dennoch stößt FATCA weltweit bei Finanzinstitutionen auf viel negatives 

Echo. FFIs sind durch FATCA gezwungen, Due Diligence-Maßnahmen und 

weitere Prozesse zu entwickeln, selbst wenn das Geschäft mit US-Kunden 

nur einen kleinen Teil der Geschäftstätigkeit ausmacht. Der Unmut hierüber 

ist nachvollziehbar und könnte sogar zu internationalen Spannungen führen, 

die den Kapitalmarkt beeinflussen.180 Ein Kommentar aus einem Interview 

mit Investment Europe verdeutlicht die Unzufriedenheit der weltweiten 

Finanzindustrie: „Mit FATCA spielen die USA ihre Marktmacht aus. Gegen 

den Grundgedanken der Vermeidung von Steuerflucht ist nichts einzu-

wenden, gegen das Mittel aber schon. Die USA zwingen nämlich ausländi-

sche Finanzinstitute mittels eines ausgeklügelten Systems dazu, als verlän-

gerter Arm der US-Steuerfahndungsbehörden zu agieren. Ein bürokratischer 

Alptraum, dessen Implementierungskosten weltweit mehrere Milliarden 

Euro verschlingen werden.“181 

                                                

177  Susan C. Morse: Professorin für Internationale Steuern und Tax Compliance an der University of California 
Hastings College of the Law. 

178  Morse (2012), S. 2. 
179  Joint Statement (2012), S. 3. 
180  Vgl. Morse (2012), S. 9. 
181  Walker (2012), vom 16.07.2012. 
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Trotz des Unmuts ist es, wie am Anfang der Arbeit ausgeführt wurde, auch 

im Interesse zahlreicher weiterer Länder, die internationale Informations-

transparenz zu erhöhen, um die Verluste durch Steuerhinterziehung durch 

Offshore-Konten zu minimieren. Von Seiten der EU und der OECD wurden 

bereits Ansätze zu mehr Steuertransparenz initiiert. Im Folgenden werden 

diese Ansätze kurz beschrieben. Ob die Gesetze zu einem gemeinsamen, 

multilateralem Projekt verbunden werden können, wird daraufhin erörtert. 

Alle Ansätze eint, dass Finanzinstitutionen zur Bekämpfung internationaler 

Steuerhinterziehung in die Pflicht genommen werden und automatisch 

entweder Informationen oder eine Strafsteuer (oder beides) an die Heimat-

regierung der ausländischen Kontoinhaber weiterleiten müssen.182 

6.2 Chancen eines weltweiten Ansatzes für mehr Steuertransparenz 

Für das IRS ist die Einführung von FATCA ein Erfolg, sobald die PFFIs die 

geforderten Due Dilligence-Maßnahmen erfolgreich durchgeführt haben und 

so die Investmentoptionen für US-Steuerbetrüger stark minimiert sind. Der 

Erfolg von FATCA basiert auf der Annahme, dass der US-amerikanische An-

lagemarkt so mächtig ist, dass eine Nichtteilnahme an FATCA international 

zu wirtschaftlichen und reputatorischen Schäden führen würde, so dass welt-

weit die meisten FFIs zur Teilnahme an FATCA gezwungen werden.183 Der 

langfristige Erfolg von FATCA hängt allerdings davon ab, inwieweit nicht-

amerikanische Regierungen kooperieren und ebenfalls FATCA-ähnliche 

Maßnahmen zur Aufdeckung von Steuerhinterziehung einführen.184  

Es ist auch im Interesse internationaler Finanzinstitute, sich aktiv für einen 

multilateralen Ansatz einzusetzen. Momentan sind die steigenden steuer-

lichen Transparenzanforderungen und die damit einhergehenden neuen Pro-

zesse für FFIs lästig und sie rufen Widerstand hervor. Zudem entstehen den 

Finanzinstituten durch FATCA immense Kosten. Diese Kosten könnten 

allerdings in den nächsten fünf bis 20 Jahren dramatisch ansteigen, wenn 

weitere Länder ihre eigenen steuerlichen Transparenzsysteme entwickeln. 

Finanzinstitutionen müssten dann für alle Länder jeweils eigene Reporting- 

oder Withholdingsysteme entwickeln. Es wäre bedeutend günstiger, wenn 

gleich ein globaler, multilateraler Standard entwickelt werden würde, als 

                                                

182  Vgl. Grinberg (2012), S. 4. 
183  Vgl. Harvey (2011), S. 22-23. 
184  Vgl. Morse (2012), S. 3. 
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wenn jedes Land sein eigenes System einführen würde.185 Zurzeit ist es 

allerdings illusorisch, Hoffnung in ein baldiges gemeinsames Steuerabkom-

men aller Länder zu setzen. Daher sollten Finanzinstitutionen sehr aufmerk-

sam die Entwicklung weiterer regulatorischer Gesetze verfolgen.  

6.3 Bestehende Ansätze zur Verbesserung der steuerlichen 

Informationstransparenz  

Spätestens seit 2008 haben die USA und einige andere Länder weltweit 

Erfolge bei der Identifizierung von Steuerbetrügern verzeichnen können. 

Steuerexperten sehen einen globalen Trend zu verstärktem automatischen 

Informationsaustausch.186 Dieser Trend ist nicht nur durch das FATCA-

Regime, sondern auch im Rahmen einiger weiterer Ansätze zu sehen.  

Der European Savings Directive (ESD) adressiert bereits multilateraler als 

FATCA das Problem der Offshore-Konten, die im Ausland von heimischen 

Steuerzahlern gehalten werden. Der Ansatz sieht vor, dass eine Bank oder 

andere „Zahlstellen“ in einem der an ESD teilnehmenden Länder In-

formationen über geleistete Zinszahlungen an die lokale Regierung weiter-

leitet.187 Diese Regierung informiert daraufhin die jeweilige Regierung des 

Zinszahlungsempfängers über Zahlungen. Einige Länder ziehen es während 

einer Übergangszeit vor, anstelle der Informationen eine 35 prozentige 

Quellensteuer von der Zinszahlung abzuziehen und diese an das Heimatland 

weiterzuleiten. Dadurch können Länder mit ausgeprägtem Bankgeheimnis 

dieses bewahren.188 Die Schwächen des ESD ähneln den Schwächen des QI-

Systems: Das System ist nicht umfassend genug. Nur Zinszahlungen unter-

liegen einer Besteuerung oder dem Informationsaustausch bei ESD. Es 

müssen zudem keine neuen Daten über die Kunden erhoben werden, son-

dern es darf auf AML- und KYC-Prozesse vertraut werden. Wie bei QI kön-

nen Kontoinhaber z. B. mit Scheinfirmen den Reportingverpflichtungen ent-

gehen. Dass Kunden diese Möglichkeit der Steuerhinterziehung in Liechten-

stein zahlreich nutzten, zeigten die in der Einleitung genannten Skandale im 

Jahre 2008.189 Die EU hat die Absicht den ESD zu verstärken.190 Wegen der 

aufgezeigten Schwächen hinkt der ESD dem FATCA-System derzeit noch 

                                                

185  Vgl. Harvey (2011), S. 25-26. 
186  Vgl. Burggraf (2012), vom 17.07.2012. 
187  Vgl. Morse (2012), S. 2. 
188  Vgl. Commission of the European Communities (2009), S. 11. 
189  Vgl. Leicht (2008), vom 10.07.2012. 
190  Vgl. ESD (2003), §18. 
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hinterher. Allerdings ist er bereits ein multilateraler Ansatz, der von mehre-

ren Ländern gemeinsam entwickelt wurde.  

Zusätzlich zu FATCA und ESD sind auch Aktivitäten der OECD in Rich-

tung eines automatisierten steuerlichen Informationsaustauschs zu vermer-

ken. 2010 wurde das Treaty Relief and Compliance Enhancement (TRACE) 

entwickelt, welches ebenfalls dem QI-System ähnlich ist. Das Reporting 

geht hierbei, wie bei dem ESD-System, über die jeweilige lokale Landes-

regierung. TRACE soll Ende 2012 fertig gestellt werden.191 

Zu nennen ist auch die Multilateral Convention on Mutual Administrative 

Assistance in Tax Matters, die bereits in den 1980er Jahren entwickelt und 

im November 2011 von den G-20 Mitgliedern in Cannes endgültig verab-

schiedet wurde. Sie bietet einen multilateralen Rahmen, unter dem ein auto-

matischer, grenzübergreifender Informationsaustausch unter einer Vielzahl 

an Ländern möglich ist.192 Mitglieder an dieser Vereinbarung können auch 

Länder sein, die nicht Mitglied der OECD sind. Erfolge mit beiden Maß-

nahmen konnten bei dem Treffen der G20-Länder in Mexiko im Juni 2012 

bestätigt werden.193  

Ähnlich wie die Initiative der EU haben die Ansätze der OECD den Vorteil, 

dass bereits bei der Entwicklung der Vorschriften viele Länder an einem ge-

meinsamen Ziel gearbeitet haben. Jedoch bedürfen internationale Gesetzes-

vorhaben, bei denen zahlreiche Länder involviert sind, meist etliche Jahre, 

bis sie letztendlich in Kraft treten können. Um dieser Tatsache entgegen zu 

wirken, haben die USA mit FATCA ein umfassenderes Maßnahmenpaket 

gestartet, dessen Implementierung kurz vor der Vollendung steht und ver-

hältnismäßig schnell weltweit umzusetzen ist. Die Entwicklung des Ge-

setzes war der erste Schritt der USA. Mit den Joint Statements, welche die 

USA, Frankreich, Deutschland, Italien Spanien und Großbritannien und 

später auch die Schweiz und Japan veröffentlichten, wurde ein zweiter 

Schritt in Richtung internationaler Kooperation gemacht. Ein Datenaus-

tausch wird zumindest auf bilateraler Basis mit den Partnerländern bald er-

folgen. Der nächste Schritt wäre ein multilateraler Ansatz, um wirklich 

effektiv und langfristig mehr steuerliche Informationstransparenz zu errei-

chen. Ob sich FATCA als Basis solch eines Ansatzes eignen würde, wird im 

nächsten Abschnitt geklärt.  

                                                

191  Vgl. Wall (2012), vom 09.07.2012. 
192  Vgl. Grinberg (2012), S. 53. 
193  Vgl. OECD (2012), S. 2. 
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6.4 FATCA als ein Modell eines multilateralen Ansatzes 

Die Vorteile eines multilateralen FATCA-Ansatzes lassen sich am ein-

fachsten an einem Beispiel erklären. Dazu sollen die Auswirkungen aufge-

zeigt werden, die entstehen, wenn ein anderes Land (Land X) sich entschei-

det würde, ebenfalls FATCA einzuführen.194 Unter „FATCA einführen“ ist 

dabei zu verstehen, dass ein Land X die FATCA-Vorschriften auf die inter-

nationalen Einkommen seiner Bürger anwenden würde. Würde ein FFI aus 

einem dritten Land in Vermögen aus den USA oder aus Land X investieren, 

müsste das FFI sowohl US-Kunden, als auch Kunden aus Land X identifi-

zieren und entsprechende Informationen weiterleiten. Die Folge aus dem ge-

meinsamen Ansatz wäre, dass die Entwicklung von Due Dilligence-Maß-

nahmen bei dem FFI einen größeren Kundenstamm betreffen würde. Weite-

re FFIs, die in Erwägung ziehen, NPFFIs zu bleiben, würden sich Invest-

mentoptionen sowohl in den USA als auch im Land X versperren. Und auch 

ein US-Steuerhinterzieher könnte nicht mehr sowohl in Vermögen aus den 

USA, als auch aus Land X investieren. Zudem würde sich Land X der 

Marktmacht und dem Einfluss der USA anschließen, wodurch es überhaupt 

für Land X erst möglich ist, ein FATCA-ähnliches System einzuführen.  

Die USA könnten weltweite Vorbehalte gegenüber FATCA durch einen 

multilateralen Ansatz abmildern und dessen Wirksamkeit deutlich aus-

weiten. Wie bereits im Joint Statement erklärt wird, wollen die Partnerlän-

der „mit anderen FATCA-Partnern, der OECD und ggf. der EU zusammen-

zuarbeiten, um FATCA mittelfristig zu einem allgemeinen Modell für den 

automatischen Informationsaustausch zu machen, einschließlich der Ausar-

beitung standardisierter Melde- und Sorgfaltspflichten.“195 Das lässt darauf 

schließen, dass die USA bilateral als auch multilateral mit anderen Ländern 

ernsthaft an einer gemeinsamen Lösung für die Offshore-Konten arbeitet.196  

FATCA basiert auf den Grundsätzen Identifikation, Reporting und With-

holding. Würden andere Länder diesen Ansatz übernehmen, so dass es zu 

einem multilateralen FATCA-Ansatz kommt, wäre es nicht zwangsläufig 

notwendig, dass sie in allen Punkten des Ansatzes übereinstimmen. Ziel 

wäre ein gemeinsames „Level Playing Field“, also ein kleinster gemein-

samer Nenner und eine Gleichbehandlung der Länder bei der Entwicklung 

eines standardisierten Sets an Voraussetzungen zur Identifizierung der je-

                                                

194  Vgl. Harvey (2011), S. 24 ff. 
195  Joint Statement (2012), S. 4. 
196  Vgl. Harvey (2012), S. 15. 
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weiligen Landessteuerpflichtigen. Hierfür wären einige prinzipielle Rah-

menbedingungen eines solchen multilateralen Systems zu klären:197 

� Sollen Daten in einem Reporting-Modell oder nur eine Strafsteuer an das 

jeweilige Heimatland übertragen werden?  

Länder mit einem ausgeprägten Bankgeheimnis haben großes Interesse 

ihre Kundendaten geheim zu halten. Reine Withholding-Verträge stehen 

einem globalen Reporting-System allerdings entgegen. Viele Steuer-

experten bevorzugen ein Reporting-Model, da eine Datenweitergabe es 

erschwert, sowohl Steuern bei einer Erstanlage auf ein Offshore-Konto 

als auch bei Kapitaleinkünften auf diesem Konto zu hinterziehen.198 

Überdies ermöglichen es Daten über ausländische Steuerbürger, gezielter 

nach diesen suchen zu können, da die Regierungen ihre Suchindizien 

stetig verfeinern können.199 GRINBERG
200 geht sogar so weit zu sagen, 

dass bilaterale anonyme Withholding-Verträge unvereinbar mit einem 

breit angelegten multilateralen Reportingsystem sind.201 In Bezug auf ein 

globales FATCA-System wäre ein Withholding-System als Ausnahme 

nur dann sinnvoll, wenn es eine wirklich schmerzhaft hohe Strafsteuer 

auf alle Einkommen aller Konten von Ausländern beinhalten würde. Für 

ehrliche Steuerbürger sollte es zudem die Möglichkeit geben, durch 

Datenoffenlegung der Strafsteuer zu entgehen. Solch ein Mischsystem 

würde einen Kompromiss zwischen einem Reporting- und einem With-

holding-System darstellen. Insgesamt gesehen ist eine Ausnahmerege-

lung für den Erfolg eines multilateralen Informationsaustausches jedoch 

nicht sinnvoll.  

� Sollen die FFIs die Daten direkt an das Heimatland der Kunden (B2G) 

oder über eine lokale Steuerbehörde (B2G2G), weiterleiten?
202

 

FATCA sieht die Variante des direkten Reportings vor, wogegen der 

ESD und TRACE die B2G2G Variante in Betracht ziehen. Das direkte 

Reporting hat den Vorteil, dass keine Zwischenstelle für Verkomplizie-

                                                

197  Vgl. Harvey (2012), S. 16 ff. 
198  Vgl. Harvey (2012), S. 17. 
199  Vgl. Morse (2012), S. 13. 
200  Prof. Itai Grinberg war bis zum Sommer 2011 im Beratungsstab des Internationalen Steuer Komitees der US-

Finanzbehörde und an der Entwicklung von FATCA maßgeblich beteiligt. Aktuell ist Professor für Recht an 
der Georgetown University.  

201  Vgl. Grinberg (2012), S. 3. 
202  B2G: Business/Finanzinstitution leitet die Informationen direkt an Regierung (Government) weiter (ESD); 

B2G2G: Business/Finanzinstitution leitet die Information erst an die lokale Regierung, diese leitet dann die 
Information an die Regierung des Steuerbürgers weiter (FATCA). 
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rungen und Fehlerquellen sorgen kann. Auf der anderen Seite können 

Konflikte mit lokalen Datenschutzgesetzen durch die zweite Variante 

umgangen werden. Für einen multilateralen FATCA-Ansatz wäre es vor-

stellbar, in Bezug auf Reporting ähnlich dem Musterabkommen vorzu-

gehen: In der Regel wird direkt an das Heimatland der Kunden berichtet, 

es sei denn, es wurde in einem separaten Abkommen beschlossen, die 

Daten zunächst an die lokale Steuerbehörde fließen zu lassen.  

� Sollte ein multilaterales System auf Ländern oder auf FFIs fokussieren? 

FATCA sieht vor, einzelne FFIs auf eine schwarze Liste zu setzen. Dies 

erscheint als Umsetzungsvariante für die nächste Zeit als sinnvoll, denn 

etlichen Ländern wird es nicht möglich sein, sich zeitnah an einem multi-

lateralen System zu beteiligen und alle ihre Finanzinstitutionen zu 

zwingen, an einem Due Diligence und Reporting-System teilzunehmen.  

� Zuckerbrot oder Peitsche? 

Die USA haben sich entschieden, mit der „30 %-Strafsteuer-Peitsche“ 

FFIs zur Teilnahme an FATCA zu zwingen. Der Erfolg dessen hängt 

davon ab, wie einheitlich und konsequent solch eine Strafsteuer in den 

teilnehmenden Ländern eingeführt wird, wie „schmerzhaft“ diese ist und 

wie wichtig das jeweilige Land auf dem internationalen Kapitalmarkt 

überhaupt ist, d. h. inwieweit in dem Land trotz einer Strafsteuer inves-

tiert werden würde.203 Für Regierungen besteht durch ein multilaterales 

System der Anreiz, selbst Daten aus zahlreichen Ländern über eigene 

Steuerhinterzieher zu erhalten. Dies würde deutlich über die Daten eines 

bilateralen Ansatzes, wie dem des Joint Statements, hinausgehen. Dies 

sollte genügend „Zuckerbrot“ sein, um auf die heimischen Finanzinstitu-

tionen wiederum genügend Druck auszuüben, sich an einem internatio-

nalen Informationsaustausch zu beteiligen 

7 Fazit und Ausblick 

FATCA bestätigt den internationalen Trend zu mehr steuerlicher Informa-

tionstransparenz. Ziel des US-Gesetzes ist es, die Steuerflucht aus den USA 

einzuschränken und das Steueraufkommen durch die Erfassung aller US-

                                                

203  Vgl. Morse (2012), S. 15-16. 

Schwarze Liste 
nicht 
teilnehmender 
Länder 

Zuckerbrot und 
Peitsche 

Gewaltige 
Auswirkungen von 
FATCA  



Witty/Kliebisch:  Die Versicherungsbranche unter FATCA 
 

 

© SIMAT 04-12-022  57 

 

Steuerpflichtigen zu erhöhen. Wie in der Arbeit am Beispiel der Versiche-

rungsbranche gezeigt wurde, sind die Auswirkungen auf die Unternehmen 

weltweit immens. FFIs sind verpflichtet, Informationen über das Einkom-

men ihrer US-Kunden zu sammeln und in die USA weiterzuleiten. Dies 

bringt weitreichende Due Diligence-Anforderungen mit sich und stellt ins-

besondere für internationale Versicherungskonzerne, die eine sehr hetero-

gene Datenbasis haben, eine große Herausforderung dar. Das FATCA-

Umsetzungsprojekt wird komplex sein, besonders weil fast alle Bereiche 

eines Versicherers betroffen sind, wobei die IT eine Schlüsselrolle spielt. 

Mit Blick auf diese Rolle kann FATCA auch als Chance betrachtet werden, 

die Unternehmensarchitektur neu zu strukturieren und die Schnittstelle 

zwischen IT und Management zu stärken.  

Es ist aber nicht abzustreiten, dass auf die Betroffenen ein enormer Imple-

mentierungsaufwand zukommt, welcher in Anbetracht der Kürze der Zeit 

schwer zu bewältigen ist. FATCA bedeutet einen extremen Anstieg der 

Compliance-Kosten, die von den ausländischen Finanzintermediären selbst 

zu tragen sind. Es mag zunächst erschreckend sein, welche immensen Aus-

wirkungen ein US-Gesetz auf nicht-amerikanische Unternehmen haben 

kann. Die Verärgerung der Finanzindustrie über den gewaltigen Umset-

zungsaufwand ist nachvollziehbar. Da Versicherungspolicen kaum Potential 

zur Steuerhinterziehung bieten, scheint besonders die Assekuranz von einer 

ungerechten Lastenverteilung betroffen zu sein. 

In Anbetracht einer sich stetig weiter integrierenden Finanzwelt ist jedoch 

ein Gesetz wie FATCA dringend notwendig oder sogar längst überfällig. Es 

ist ein Widerspruch in sich, dass Vermögen im Inland besteuert wird, aber 

diejenigen, die über genügend Know-how und Einkommen verfügen, ihr 

Vermögen ins Ausland verlagern und keine Steuern zahlen müssen. Die 

internationale Bestrebung zu mehr steuerlicher Informationstransparenz ist 

daher absolut begrüßenswert. Zum jetzigen Zeitpunkt leidet vor allem die 

Bevölkerungsschicht, die kein Vermögen zur Steuerhinterziehung besitzt, 

unter den fehlenden Steuereinnahmen. Länder, bei denen die Schere 

zwischen arm und reich besonders eklatant auseinander triftet, sind davon 

besonders betroffen. Der 2010 verabschiedete HIRE-Act hatte zum Ziel die 

wachsende Arbeitslosigkeit in den USA zu bekämpfen und damit den 

Bürgern, die am meisten unter den Folgen der Weltwirtschaftskrise leiden, 

zu helfen. Es ist vorgesehen, dass die zusätzlichen Steuereinnahmen, die 

durch FATCA entstehen werden, zur Finanzierung des HIRE-Acts dienen. 

Angesichts der Situation des Landes und der Lage der Weltwirtschaft ist es 
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nachvollziehbar, dass die USA den gemeinsamen, etwas zähen Bemühun-

gen mit der OECD und Europa zügig einen Schritt vorausgegangen sind. 

Um wirklich effektiv die internationale Steuerhinterziehung zu bekämpfen, 

strebt die USA weiterhin eine weltweite Kooperation an. Unternehmen der 

Finanzbranche müssen sich daher auf weitere Abkommen zur Steigerung 

der Informationstranstransparenz einstellen.  
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Anlagen 

US-Indizien
204

 

US-Indizien Erforderliche Dokumente 

US Staatsbürgerschaft oder 
dauerhafter US-Wohnort 
(Green Card Besitzer) 

W-9 Formular 

US Geburtsort W-9 Formular 
oderW-8BEN Formular und NICHT-US Pass 
oder ähnliches behördlich ausgestelltes 
Dokument, das die Staatsbürgerschaft des 
Kunden in einem Land ungleich den USA 
nachweist und 
zusätzliche schriftliche Erklärung über die 
Zurücklegung / Nicht-Annahme der USA-
Staatsbürgerschaft, wie z.B.: 

− Certificate of Loss of Nationality of the 
United States, oder 

− Formular I-407, oder 

− schriftliche Erklärung, die belegt, dass der 
Kunde seine US-Staatsbürgerschaft auf-
gegeben hat, oder 

− schriftliche Erklärung, die darlegt, warum 
der Kunde die US- Staatsbürgerschaft bei 
der Geburt nicht erlangt hat 

Wohn- oder Korrespondenz-
adresse in den US (inkl. US 
Postfach) 
US Telefonnummer 
 

W-9 Formular oder W-8BEN Formular und 
NICHT-US Pass oder ähnliches behördlich 
ausgestelltes Dokument, das die Staats-
bürgerschaft des Kunden in einem Land 
ungleich den US nachweist 

Daueraufträge zur Überwie-
sung von Finanzmitteln an ein 
in den USA geführtes Konto 

W-9 Formular oder W-8BEN Formular und 
dokumentarischer Nachweis (z.B. NICHT-US 
Pass), der den non-US Status des Kunden 
belegt 

Verfügungs- oder Zeichnungs-
berechtigung zugunsten einer 
Person mit US Adresse 

W-9 Formular 
oderW-8BEN Formular oder dokumenta-
rischer Nachweis (z.B. NICHT-US-Pass ), der 
den non-US Status eines natürlichen Konto-
inhabers belegt 

“c/o-Adresse” oder “postla-
gernd”/“hold-mail“-Adresse als 
einzige Anschrift des Konto-
inhabers 

                                                

204 vgl. IRS (2012), Sec. 1471-4(c)(8) IRC & PwC (2012 b.), S. 26 
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Glossar: Die wichtigsten Begriffe im Umgang mit FATCA
205

 

Ablaufleistung Auszahlungsbetrag, der bei Eintritt des Versicherungsfalles vom 
Versicherer geleistet wird 

Account-Holder Kontoinhaber 
Im Versicherungskontext gilt als Kontoinhaber die Person, die 
auf den Kapitalwert des Vertrags zugreifen kann (z. B. durch 
(Teil-) Kündigung) oder die begünstige Person ändern kann 
(Sec. 1471-5(a)(3)(v) IRC). Falls es eine solche Person nicht 
gibt, ist der Kontoinhaber der Begünstigte (Sec 1471-5(a)(3)(v) 
IRC) 

AML Anti Money Laundering 
Gesetz zur Geldwäschebekämpfung durch Analyse von 
Kundendaten, um verdächtige Transaktionen zu erkennen 

B2G Business to Government 
Business/Finanzinstitution leitet Informationen direkt an die 
Regierung (Government) weiter (bsp. ESD) 

B2G2G Business to Government to Government 
Business/Finanzinstitution leitet die Information erst an die 
lokale Regierung weiter, die diese dann an die Regierung des 
Steuerbürgers weiterleitet (FATCA) 

Beneficial 
Owner 

Letztendlich wirtschaftlich Begünstigter eines Kapitalertrags 

Bilateral „Zweiseitige“ - Abkommen, die zwischen zwei Beteiligten in 
Kraft treten 

Business Case Darstellung und Abwägung der betriebswirtschaftlichen 
Konsequenzen einer Entscheidung 

Cash-value Kapitalwert 
Ein Wert, den der Versicherungsnehmer bei Rückkauf oder 
Kündigung erhält oder der Beleihungswert eines Vertrages. Ein 
„cash value insurance contract“ ist der Versicherungsvertrag, 
der einen Kapitalwert größer Null hat (vgl. IRS (2012), Sec. 
1471-5(b)(3)(v)(B)IRC) 

Certified 
deemed 
compliant 

Deemed-compliant-Zustand, bei dem keine 
Registrierungspflicht besteht. Das FFI muss allerdings 
vorgelagerten Zahlstellen mittels W-8 Formular diesen Status 
nachweisen können (Withholdingcertificates-Forms W-8) - z. B. 
NGOs, Pensionsfonds, kleinere Institutionen 

Client-
Onboarding 

Neukundenprozess 

Compliance Befolgung relevanter Vorgaben 
Corporate 
Governance 

Ordnungsgemäße Unternehmensführung 

Deemed-
compliant 
Status 

Handlungsoptionen unter FATCA - Unter bestimmten Voraus-
setzungen kann ein FFI einen deemed-compliant Status anneh-
men, durch den sich Erleichterungen bei der Umsetzung 
ergeben 

                                                

205 Alle Quellen zu dem Glossar sind in der Bachelorarbeit zu finden. Der Glossar versteht sich nur als 
Zusammenstellung der wichtigsten, möglicherweise unbekannten Begriffen 
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De-minimis rule Regel, die besagt, dass die Werte, die unterhalb einer be-
stimmten Bagatellgrenze liegen, vernachlässigt werden können 

Due-Diligence Gebotene unternehmerische Sorgfalt 
EAG  Expanded Affiliated Group 

Erweiterter Konzernverbund mehrerer FFIs. In Notice 2011-34 
wurde festgelegt, dass alle Mitglieder einer expanded affiliate 
group PFFIs sein müssen 

EAM Enterprise Architecture Management 
„EAM is a management practice that establishes, maintains and 
uses a coherent set of guidelines, architecture principles and 
governance regimes that provide direction and practical help in 
the design and development of an enterprise’s architecture to 
achieve its vision and strategy.” 

ESD European Savings Directive 
Multilateraler Ansatz der EU, der vorsieht, dass Banken und an-
dere „Zahlstellen“ in einem der an ESD teilnehmenden Ländern, 
Informationen über geleistete Zinszahlungen an die lokale 
Regierung weiterleiten 

FATCA 
Partner/Part-
ner-Länder 

Am Joint Statement teilnehmende Länder (Großbritannien, 
Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien) 

FDAP Fixed or Determinable Annual or Periodic Income 
Der US-Quellensteuer unterliegendes Einkommen 

FFI  Foreign Financial Institution 
Nach FATCA ein für die USA ausländisches Finanzinstitut 

FFI-Agreement Vertrag, den das FFI mit dem IRS abschließt 
Financial 
Account 

Konto, welches sich auf ein FATCA-relevantes Produkt bezieht 

Full-compliant Erfüllung aller FATCA-Vorschriften (Identification, Reporting, 
Withholding) ist notwendig, um als full-compliant zu gelten 

Gap-Analyse Identifizierung strategischer Lücken zwischen Sollvorgabe und 
dem Ist-Zustand 

Garantiewert Gesamtheit der Versicherungsleistungen, auf die ein Versiche-
rungsnehmer bei vorzeitiger Vertragsbeendigung Anspruch hat 
(Rückkaufswert + Versicherungssumme) 

Grandfathered 
Obligations 

Zahlungsverpflichtungen, die zum Zeitpunkt des Abschlusses 
des FFI-Vertrags bereits bestanden 

High Value 
Account 

Kontostand von über einer Million US-Dollar 

HIRE-Act Hiring Incentives to Restore Employment 
Neues Kapitel des IRC in welchem auch die FATCA-
Vorschriften zu finden sind 

Innerer Wert Wert der angesparten Kapitalanlagen einer Versicherungspolice 
IRC Internal Revenue Code 

US-amerikanische Einkommensteuergesetz 
IRS  Internal Revenue Service 

Bundessteuerbehörde der Vereinigten Staaten, die dem Finanz-
ministerium unterstellt ist 

Joint Statement Gemeinsame Erklärung von Deutschland, England, Frankreich, 
Spanien und Italien, die die Absicht äußern, die FATCA-Regula-
rien durch bilaterale Abkommen und unter Wahrung der be-
stehenden FATCA Grundsätze in nationales Recht umzuwan-
deln 
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KYC Know Your Customer („Kenne Deinen Kunden“) 
Finanzinstitute, wie Banken und Versicherungen, sind verpflich-
tet, Informationen über ihre Kunden zu erfassen und die Plausi-
bilität der gemachten Angaben zu überprüfen 

limited FFIs Nichtteilnehmende FFIS eines Konzernverbundes 
Während eines Übergangszeitraums unterliegen sie gesonder-
ten Verpflichtungen dem IRS gegenüber 

local FFI FFIs, die nur national tätig sind, können sich unter bestimmten 
Voraussetzungen als local FFI qualifizieren 

multilateral „Vielseitig“ – Kooperation mehrerer Staaten auf 
gleichberechtigter Basis 

Multilateral 
Convention on 
Mutual 
Administrative 
Assistance in 
Tax Matters 

Multilaterales Abkommen der OECD 
Das Abkommen bietet einen multilateralen Rahmen, unter dem 
ein automatischer, grenzübergreifender Informationsaustausch 
unter einer Vielzahl an Ländern möglich wäre 

NFFE Non Financial Foreign Entities 
Alle ausländischen Gesellschaften an der sich US-amerikani-
sche Steuerpflichtige als Investoren oder Gesellschafter beteili-
gen können und die nicht als FFI gelten 

Notice Konkretisierung des ursprünglichen FATCA-Gesetz durch drei 
Bekanntmachungen (Notices) des IRS. Die Notices enthalten 
Begriffsdefinitionen, Erklärungen und Umsetzungshinweise 

NPFFI Non-Participating FFI 
ein FFI, welches kein Abkommen mit dem IRS hat 

Offshore-
Konten 

Konto im steuergünstigen Ausland 

Passthru 
Payment 

Durchgangszahlungen an unkooperative Kontoinhaber oder 
NPFFI (Definition ist seitens des IRS noch sehr vage) 

PFFI  Participating FFI 
Ein teilnehmendes ausländisches Finanzinstitut, das einen Ver-
trag mit dem IRS abschließt und die Anforderungen unter 
FATCA erfüllt 

Proposed/final 
Regulations 

Vorläufige/finale Ausführungsbestimmungen von FATCA 

QI  Qualified Intermediary 
Bereits seit 2001 bestehendes Regime der USA, das Banken 
zu einem umfangreichen Tax-Reporting verpflichtet 

Recalcitrant 
account holder 

Kontoinhaber, welcher auf Grund eines positiven Indizientestes 
als möglicher US-Kunde identifiziert wurde und die Meldung 
seiner Daten nicht ausdrücklich erlaubt 

Registered 
deemed 
compliant 

FFI muss sich als deemed-compliant beim IRS registrieren und 
bestätigen, dass es bestimmten Vorschriften entspricht. – als 
deemed-compliant qualifizieren können sich z.B. lokale Banken 
oder FFIs aus Partnerländern 

Relationsship 
Manager 

Kundenbetreuer von High-Value Accounts, der bei der Ermitt-
lung des aggregierten Cash-Values hilft 

Responsible 
Officer 

Der Resonsible Officer trägt die Verantwortung für die korrekte 
Umsetzung von FATCA in seinem Unternehmen und haftet per-
sönlich 

Rückkaufswert Summe, die bei vorzeitiger Beendigung der Versicherung aus-
gezahlt wird. Diese wird als Zeitwert der laufenden Versiche-
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rungsperiode entwickelt und ist am Anfang meistens negativ 
Rückversiche-
rung 

„Versicherung von Versicherungen“, die das versicherungstech-
nischem Risiko vom Erst- auf den Rückversicherer überträgt 

TRACE Treaty Relief and Compliance Enhancement 
Multilaterales Abkommen der OECD 

unilateral „Einseitig“; bezieht sich auf einseitige Abkommen, die ohne Mit-
arbeit anderer Staaten entwickelt werden und nicht auf Gegen-
seitigkeit beruhen 

US-Account US-Konto 
Alle Finanzkonten, die entweder einem US-Steuerpflichtigem 
(specified US-Person) oder ausländischen Gesellschaften mit 
zumindest einem wesentlichen US-Gesellschafter (US-owned 
foreign entity) gehören 

US-owned 
foreign entity 

Ausländische Gesellschaften mit zumindest einem wesentlichen 
US-Gesellschafter (>10%) 

US-Person 
(specified) 

US-Steuerpflichtiger US-amerikanischer Staatsbürger (citizens), 
in den USA Lebende (resident aliens), Besitzer einer Green 
Card, Personen mit ständigem Aufenthalt in den USA (substan-
tial presence) sowie Personengesellschaften, Stiftungen und 
Körperschaften. (Sec. 1473 (3) IRC) 

Versicherung 
mit Beitrags-
rückgewähr 

Der Kunde erhält am Ende der Laufzeit die gezahlten Prämien, 
ggf. zuzüglich erwirtschaftete Überschüsse, zurück 

W-8BEN Formular, welches bestätigt, dass der Kunde kein US-Steuer-
bürger ist 

W-9/ Waiver Formular, um den US-Status zu dokumentieren und um FFIs 
die Erlaubnis zu geben, eigene Daten an den IRS zu melden 

Wesentliche/er
hebliche 
Beteiligung 

Beteiligung einer „specified US Person“ zu mehr als 10 % 
mittelbar oder unmittelbar 

Withholdable 
Payment 

Einkommen, von denen die FATCA-Quellensteuer abgezogen 
werden muss. Dies sind insb. folgende Einkünfte aus US-
Quellen: Zinsen, Dividenden, sonstige vertragliche Zahlungen 
wie Dienstleistungsvergütungen und Mieten, Erlöse aus der 
Veräußerung von Aktien, Schuldtiteln und anderen Wert-
papieren 

Withholding Das Einbehalten einer als „Strafsteuer“ bezeichnete 30 
prozentige Quellensteuer 

Withholding 
Agent 

“Any person, in whatever capacity acting, having the control, 
receipt, custody, disposal, or payment of any withholdable 
payment.” 

Withholding 
Engine 

Automatisierter Prozess, um die Quellensteuer einzubehalten 
und an den IRS abzuführen 
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Das Stralsund Information Management Team (SIMAT) 

Das von Prof. Dr. Michael Klotz geleitete „Stralsund Information Manage-
ment Team“ (SIMAT) ist am Fachbereich Wirtschaft der FH Stralsund an-
gesiedelt. Es bündelt akademische Lehre und Forschung, Weiterbildungsan-
gebote und Projekte im Themenbereich des betrieblichen Informations-
managements. Informationsmanagement richtet sich auf die effektive und 
effiziente Nutzung der informationellen Ressourcen eines Unternehmens. 
Diese Zielsetzung wird heute von verschiedenen spezialisierten Fachrich-
tungen in der Informatik, der Wirtschaftsinformatik und der Betriebswirt-
schaftslehre verfolgt. Das SIMAT arbeitet insofern interdisziplinär, wobei 
die inhaltlichen Schwerpunkte in Kompetenzzentren (Competence Center) 
fokussiert werden.  Im Rahmen des RD&D-Ansatzes (Research, Develop-
ment and Demonstration) dienen Labore, die mit aktuellen Tools des Infor-
mationsmanagements ausgestattet sind, sowohl der fachlichen Arbeit als 
auch zu Demonstrationszwecken. Eine intensive Kooperation mit ausgewie-
senen Expertinnen und Experten sowie mit privatwirtschaftlichen Unterneh-
men und die Mitarbeit in anwendungsnahen Fachorganisationen gewähr-
leisten eine praxis- und lösungsorientierte Vorgehensweise. Die Zusammen-
arbeit mit Lehrstühlen anderer Hochschulen, wissenschaftlichen Einrich-
tungen und eine umfangreiche Publikationstätigkeit stellen sicher, dass sich 
das SIMAT am State-of-the-Art des Informationsmanagements orientiert 
und diesen mitprägt. Auf diese Weise sind die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des SIMAT in der Lage, anspruchsvolle Konzepte und Lösungen zu 
konzipieren und zu realisieren. 

Das SIMAT versteht sich als Mittler zwischen akademischer Forschung und 
Lehre auf der einen, und der Wirtschaftspraxis auf der anderen Seite. Diese 
Transferaufgabe, verankert im Landeshochschulgesetz Mecklenburg-Vor-
pommerns, bildet den Schwerpunkt der Arbeit des SIMAT. Forschung und 
Lehre werden nicht als Selbstzweck begriffen, sondern führen zu handlung-
srelevanten, innovativen Konzepten und Lösungen, die in die Unterneh-
menspraxis transferiert werden. Die berufliche Weiterbildung bildet hierbei 
ein wesentliches Element. 

Die anwendungsnahe Forschung am SIMAT ist auf eine ökonomische Ver-
wertung hin orientiert. Es sollen Innovationen entwickelt und in Koopera-
tion mit anderen wissenschaftlichen Einrichtungen, Fach-Institutionen und 
Unternehmen in eine nachhaltige und profitable Praxis umgesetzt werden. 
Hierzu werden eigene F&E-Projekte auf dem Gebiet des Informationsma-
nagements und Innovationsprojekte mit Partnern durchgeführt. Zudem hat 
sich das SIMAT auf die betriebswirtschaftliche Begleitberatung bei IT-
nahen Technologieprojekten spezialisiert. Studierenden und wissenschaft-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird die Möglichkeit eröffnet, an 
der Lösung praktischer Problemstellungen zu arbeiten und sich so optimal 
auf das spätere Berufsleben vorzubereiten.  
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Die studentischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten im SIMAT 
Einblick in die Arbeitsmethodik sowohl auf wissenschaftlichem als auch auf 
wirtschaftlichem Gebiet. Aus den Projekten des SIMAT entstehen zahlrei-
che Abschlussarbeiten, die den Studierenden der FH Stralsund offen stehen. 
Das SIMAT bietet zudem eine berufliche Perspektive für Studierende, die 
sich als wissenschaftliche Mitarbeiter in der anwendungsnahen Forschung 
qualifizieren wollen.  

Das SIMAT beteiligt sich zudem an der Diskussion der wissenschaftlichen 
Gemeinschaft. Hierzu werden regelmäßig Arbeitspapiere veröffentlicht, die 
den Stand der Arbeit des SIMAT in die Öffentlichkeit tragen und zur Dis-
kussion anregen sollen. Das SIMAT lädt zudem andere Wissenschaftler, 
aber auch Referenten aus der Praxis als Vortragende ein. Auf diese Weise 
lernen die SIMAT-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter sowie andere inte-
ressierte Studierende aktuelle Forschungsergebnisse und praktische Frage-
stellungen aus erster Hand kennen. Erkenntnisse aus diesen Aktivitäten so-
wie aus den verschiedenen F&E-Projekten werden systematisch in die Lehre 
überführt, so dass alle Studierenden von der Forschungsarbeit des SIMAT 
profitieren können. 

Zum Zwecke des ökonomischen Transfers verfolgt das SIMAT den RD&D-Ansatz 
(Research, Development and Demonstration). Hierzu werden Labore als De-
monstrationsbereiche unterhalten. In den Laboren werden Produkte und Lösungen 
von Kooperationspartnern des SIMAT in den Bereichen des Informations-, Projekt- 
und Prozessmanagements betrieben. Auf dieser technischen Grundlage werden im 
Rahmen von Projekten durch das SIMAT-Team prototypische Lösungen erarbeitet. 
 
Kontakt 

FH Stralsund • SIMAT • Zur Schwedenschanze 15 • 18435 Stralsund 

Ansprechpartner: Prof. Dr. Michael Klotz (Wissenschaftlicher Leiter) 

�  +49 (0)3831 45-6946 
�  michael.klotz@fh-stralsund.de  
� www.simat-stralsund.de 



Witty/Kliebisch:  Die Versicherungsbranche unter FATCA 
 

 

© SIMAT 04-12-022  73 

 

Verzeichnis der SIMAT-Arbeitspapiere  

 

AP Datum Autor Titel 

01-09-001 01.2009 M. Klotz Datenschutz in KMU – Lehren für die  
IT-Compliance 

01-09-002 02.2009 M. Klotz Von der Informationsgesellschaft zum Informa-
tionsarbeiter 

01-09-003 09.2009 L. Ramin 

M. Klotz 

Aufgaben und Verantwortlichkeiten von  
IT-Nutzern anhand von COBIT 

01-09-004 10.2009 S. Kubisch Corporate Governance gemäß BilMoG und SOX 

02-10-005 06.2010 M. Klotz PMBOK-Compliance der Projektmanagement- 
Software Projektron BCS 

02-10-006 07.2010 A. Woltering Kontinuierliche Verbesserung von Desktop- 
Services mittels Benchmarking 

02-10-007 09.2010 M. Klotz Grundlagen der Projekt-Compliance 

02-10-008 11.2010 I. Kaminski Grundlagen und aktuelle Entwicklungen der 
digitalen Betriebsprüfung 

02-10-009 12.2010 D. Engel/  
N. Zdrowo-
myslaw 

Benchmarking-Studie Stralsund 2010 

03-11-010 02.2011 E. Tiemeyer Kennzahlengestütztes IT-Projektcontrolling – Pro-
jekt-Scorecards einführen und erfolgreich nutzen 

03-11-011 05.2011 M. Klotz Regelwerke der IT-Compliance – Klassifikation 
und Übersicht, Teil 1: Rechtliche Regelwerke 

03-11-012 06.2011 M. Klotz Konzeption des persönlichen Informations-
managements 

03-11-013 08.2011 H. Auerbach/ 
N. Zdrowo-
myslaw 

9. STeP-Kongress „Region gestalten! Gesund-
heitswirtschaft und Zukunftsmanagement“   

03-11-014 08.2011 M. Klotz Rollen der Information im Unternehmen 

03-11-015 08.2011 Ahlfeldt eGuides in kulturellen Einrichtungen – deutsch-
sprachige Museums-Apps 

03-11-016 11.2011 S. Saatmann / 
I. Sulk /  
M. Klotz 

Studie zu gewerblichen Strompreisen in Meck-
lenburg-Vorpommern – Strom als Wettbewerbs-
faktor und Gegenstand der Standortvermarktung 

04-12-017 04.2012 M. Klotz /  
I. Sulk /  
E. Wieck 

GDPdU-Konformität von Projektmanagement-
software – Exemplarische Konzeption und Um-
setzung 

04-12-018 07.2012 M. Horn-
Vahlefeld 

Projektdesign als organisatorischer Rahmen des 
Projektmanagements 

04-12-019 08.2012 M. Klotz / 
 J. Kriegel 

ITIL und Datenschutz – Überlegungen für eine 
Integration des Datenschutzes in die IT-Prozesse 
nach ITIL 
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04-12-020 09.2012 M. Klotz Regelwerke der IT-Compliance – Klassifikation 
und Übersicht, Teil 1: Rechtliche Regelwerke, 2. 
Aufl. 

04-12-021 10.2012 I. Sulk /  
M. Klotz 

Einsatz von eGuides auf der Marienburg in 
Malbork (Polen) – Erhebung und Analyse einer 
Best Practice 

04-12-022 12.2012 Witty, M. /  

C. Kliebisch 

Die Versicherungsbranche unter FATCA 

 


